	Nr.
	Kurzbezeichnung
	Summe
	Stellen
	Zu-ständig
	Ergebnisse, Fragen und Anträge


	30-01
	Rechtsamt: Einsparung Museumsversicherung
	32.000
	
	RAT
	CDU / SPD: Zustimmung
Grüne: Ablehnung
GPR:

Kein Kommentar. Entscheidung im Rahmen des Risikomanagements durch die Verwaltungsführung


	OB-01
	Stellenfortfall VB OB
	57.000
	1,0
	OB
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung

GPR:

Welche Stelle ist betroffen? Welche Aufgaben fallen fort bzw. sollen umverteilt werden? Welche personalwirtschaftliche Maßnahme ist vorgesehen?


	OB-02
	Arbeitszeiterhöhung Beamte VB OB
	126.000
	3,0
	OB
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung

GPR:

Welche Stellen sind betroffen? Welche Aufgaben fallen fort bzw. sollen umverteilt werden? Welche personalwirtschaftlichen Maßnahmen sind vorgesehen?
BfH: Wann wurden bzw. werden die Arbeitszeiterhöhungen für Beamte realisiert? Wie wird das Einsparvolumen berechnet, bzw. wo wird dabei was eingespart?

Antwort: 

Teil 1: Die Arbeitszeiterhöhung Beamte wurde kostenmäßig durch den Fortfall einer technischen Prüferstelle beim RPA  sowie durch Abbau von Beschäftigungsvolumen bei OB/SZW realisiert. 

Teil 2:Das von der Zentralen Steuerung berechnete Einsparvolumen von rd. 1,2 Mio. € wurde im Verhältnis der in den jeweiligen Vorstandsbereichen beschäftigten Beamten auf die Vorstandsbereiche verteilt, der kleinste zu verteilende Anteil war hierbei 0,5 Stelle. Auf den Vorstandsbereich OB entfielen somit 3 Stellen.

Teil 3: Die Einsparungen in einem Volumen von 93.000 Euro sind bereits in 2006/2007 kassenwirksam geworden 


	OB-03
	Abführung Sitzungsgelder
	75.000
	
	RAT
	Gespräche mit den anderen Fraktionen für einheitliches Votum
CDU:

Frage nach der steuerlichen Handhabung bzw. den steuerlichen Auswirkungen.

Antwort: 

Eine Abführung der Sitzungsgelder durch den Steuerpflichtigen selbst oder durch die Stadt führt zu einkommenssteuerlicher Belastung des Spenders, dem Steuerpflichtigen. Diese Spende kann beim Steuerpflichtigen durch Vorlage einer steuermindernden Spendenbescheinigung seitens der Stadt zu einer Reduzierung seiner Steuerpflicht führen.
BfH:

Ist eine solche Maßnahme rechtlich zulässig?

Begründet die Freiwilligkeit nicht von vornherein, dass der Einsparbetrag von 75.000 € zu hoch angesetzt wurde? 

Antwort: 

Ja, da es sich um eine freiwillige Spende an die Stadt Hagen handelt.

Ja, wenn die Aufsichts- und Verwaltungsräte keine freiwillige Spende abführen.
Grüne: Zustimmung


	OB-04
	Senkung Zuschüsse Städtepartnerschaften
	25.000
	
	RAT
	SPD / CDU: Zustimmung

Frage CDU:

Wozu dient der städt. Zuschuss?
Antwort: 

der städtische Zuschuss wurde bisher verwendet für 

· Einladung offizieller Delegationen aus den Partnerstädten
ca. 30 %

· Offizielle Delegationsfahrten in die Partnerstädte          

ca. 10 %

· Lycker Kreistreffen
                                                  

ca. 20 %

· Zuschüsse für Städtepartnersch.begegnungen (Schulen etc.)
ca. 20 %

· Zuschüsse für Hagener Städtepartnerschaftsorganisat.

ca.   5 %

· Sonstiges






ca. 15 %

Fragen Grüne:


Wie und wofür wurden die Zuschüsse an den Städtepartnerschaftsverein bisher verausgabt?

Verfügt der Städtepartnerschaftsverein über einen Etat, dessen Gesamtsumme den städtischen Zuschuss signifikant übersteigt?

Welche Auswirkungen hat die Zuschusskürzung, und wie nimmt der Verein dazu Stellung?

Antwort zu den Fragen 1 und 2:

Es handelt sich hier um die städtische Kostenstelle für Städtepartnerschaften, der bisherige Betrag von 40.000,00 soll um 25.000,00 Euro auf 15.000,00 Euro gesenkt werden.

Der Zuschuss der Stadt an den Städtepartnerschaftsverein aus dieser Kostenstelle beträgt lediglich 600,00 Euro pro Jahr. Daher übersteigt natürlich der Etat des Vereins den städtischen Zuschuss erheblich.

Antwort zur Frage 3:

Aufgrund der Antworten zu den Fragen 1 und 2 werden hier die städtischen Auswirkungen der Zuschusskürzung beschrieben.

Ergänzende Erläuterungen durch OB/A:

1 Bei offiziellen Besuchen (im Schnitt 2 pro Jahr) von Partnerstadt-Delegationen in Hagen übernimmt die Stadt Hagen die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programm. 

2 Bei Fahrten in die Partnerstädte werden die Reisekosten für die Mandatsträger übernommen. Die Kosten für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trägt der Zentrale Service/Dienstreisen.

3 Zu dieser Position zählen z.B. Erneuerung der Partnerschafts-Ortseingangsschilder, Fahrtkosten für Praktika Hagener Schülerinnen und Schüler in den Partnerstädten, Geschenke für offizielle Delegationen, Zuschuss für den SPV, Grußanzeigen (z.B. Neujahrsgruß Israel).

Eine Senkung des Zuschusses um 25 TD € erfordert eine Ausgabensenkung in nahezu allen o.g. Bereichen. Dies ist zum Beispiel durch folgende Maßnahmen vorgesehen bzw. zu realisieren:

· Die Stadt Hagen übernimmt bisher für das jährliche Lycker Kreistreffen in der Stadthalle am letzten Augustwochenende die Miet- und Technikkosten der Stadthalle sowie die Kosten des Festaktes am Sonntag. Der Kreisgemeinschaft Lyck wurde bereits mitgeteilt, dass dies zukünftig nicht mehr möglich sein wird. Derzeit gibt es gemeinsame Überlegungen, das Kreistreffen zukünftig in einer Hagener Schule stattfinden zu lassen. Dies ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer altersbedingt jährlich zurückgeht (allein in den vergangenen 10 Jahren um rund 50 %).

· Zukünftig wird es nur noch eine offizielle Delegationsreise pro Jahr in eine der Partnerstädte geben.

· Im Gegenzug wird auch nur noch eine offizielle Delegation nach Hagen eingeladen.

· Die Zuschüsse für Aktivitäten Hagener Städtepartnerschaftsorganisationen werden deutlich reduziert.

· Für konkrete Aktivitäten wie etwa Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern aus Partnerstädten werden verstärkt Drittmittel eingeworben (Sponsoring).

Es wird mit der Reduzierung der HH-Mittel natürlich ein Zwang zur Reduzierung bisher erbrachter Leistungen erfolgen.

Auf der anderen Seite soll der Beitrag für Schulen und Vereine möglichst nicht gekürzt werden.

Neue städtepartnerschaftliche Beziehungen sollten zukünftig kritisch betrachtet werden.


	OB-05
	Stadtwerbung / 

Hagen Touristik / Stadtmarketingverein
	250.000

40.000
	1,0
	OB

RAT
	CDU / SPD / (Grüne) / FDP:   (Damit ist. auch OB-BC-07 erledigt.)
Der OB wird beauftragt, die Aufgaben der Bereiche Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung einschl. Servicezentrum Wirtschaft in seinem direkten Zuständigkeitsbereich neu zu ordnen. Durch Bündelung, klare Zuständigkeiten und minimieren von Schnittstellen werden Optimierungen von mindestens 500.000 € erwartet. Das Konzept ist bis zum Herbst 2008 vorzulegen. 
GPR: 
(Genereller Text, der auch bei weiteren Maßnahmen verwendet wird und dort jeweils nur noch mit „Standard“ gekennzeichnet ist.)

Welche Stelle ist betroffen? Welche Aufgaben fallen fort bzw. sollen umverteilt werden? Ist ein entsprechender Aufgabenverzicht mit dem Stellenfortfall verbunden? Welche personalwirtschaftliche Maßnahme ist vorgesehen?

Antrag Grüne:

Eine Beschlussfassung über diesen Punkt wird zurückgestellt, bis die zur Zeit in Erarbeitung befindlichen Konzepte zur Neustrukturierung und Zusammenfassung aller in Hagen mit Aufgaben des Stadtmarketings befassten Institutionen vorgelegt und diskutiert worden sind. 

Begründung: 

Reformbedarf und Synergiepotential der verschiedenen Akteure im Bereich Stadtmarketing und Tourismus sind unbestritten und erkannt. Daher sind von verschiedener Seite Überlegungen zur Strukturveränderung in Arbeit, die es abzuwarten und zu bewerten gilt, bevor mit einem Pauschalbeschluss Fakten geschaffen werden.
Antwort: 

Dem Antrag sollte nicht gefolgt werden, da das Einsparziel nicht rechtzeitig erreicht würde.


	OB-06
	Kürzung freiwillige Leistungen
	34.000
	
	OB

(RAT)
	CDU / SPD: Zustimmung



	OB-07
	Reduzierung Ratssitze
	30.000
	
	RAT
	CDU / SPD / FDP: Die Entscheidung wird auf den neuen Rat übertragen.

Grüne: Zustimmung

GPR:

Maßnahme wird zur Kenntnis genommen. Umsetzung wird beobachtet.


	OB-08
	Bildung und Auflösung von Ausschüssen
	18.000

40.000
	1,0
	RAT
	CDU / SPD / FDP / Grüne: Bei sofortiger Umsetzung ist der Aufwand größer als die erwartete Einsparung. Die Entscheidung wird deshalb auf den neuen Rat übertragen.

GPR:

Maßnahme wird zur Kenntnis genommen. Umsetzung wird beobachtet. Welche Stelle ist konkret gemeint?


	OB-09
	Reduzierung Zahl der Bezirksvertretungen
	48.000

182.000
	4,5
	RAT
	SPD / CDU: 

Die Bezirksvertretungen bleiben entsprechend der vorhandenen Siedlungsstruktur bestehen. Das Konsolidierungspotential soll z.B. durch Bündelung bei den Bezirksverwaltungsstellen und über Reduzierung der Anzahl der Mandate  erreicht werden. Die Entscheidung trifft der neue Rat. 


	OB-10
	Kürzung bezirksbezogene Mittel der Bezirksvertretungen
	145.000
	
	RAT
	CDU / SPD: Zustimmung


	OB-11
	Neuorganisation Personal / Organisation zentral/dezentral
	320.000

+680.000
	8,0
	OB
	CDU / SPD / Grüne / FDP: 
Dem Oberbürgermeister wird empfohlen:
Die dezentralen Steuerungseinheiten sind aufzulösen. Das Personal ist u.a. zentral für das Projekt MOVE zur Prozessoptimierung einzusetzen. Hieraus wird mit Einsparungen von mehr als 1 Mio € im Konsolidierungszeitraum gerechnet. Bis zum Herbst 2008 sind die Einzelheiten des Projekts und die daraus zu erwartenden Einsparungen dem Rat vorzustellen.

GPR: Begründung und neues Gesamtkonzept fehlt. Erfahrungsbericht zur bisherigen dezentralen Steuerung fehlt. Welcher Beschäftigter ist wann betroffen? Wie sehen die personalwirtschaftlichen Maßnahmen aus?  


	OB-12
	Austritt RVR
	
	
	RAT
	Entscheidung auf Grundlage der noch zu erstellenden Vorlage bis zum 4.9.08

Grüne Antrag:


Im Beschlussvorschlag wird zwischen Satz 1 und Satz 2 folgende Formulierung neu eingefügt:

„Diese Vorlage soll Aussagen über das Für und Wider der RVR-Mitgliedschaft, den Ertrag für die Stadt Hagen in Vergangenheit und Gegenwart sowie über die voraussichtlichen Folgen eines RVR-Austritts enthalten. Zu diesen Themen soll zur Entscheidungssitzung des Rates auch eine Stellungnahme des RVR vorgelegt werden.“

Begründung:

Für eine sachgerechte Entscheidung über Verbleib oder Ausscheiden aus einem regionalen Zusammenschluss, dem die Stadt Hagen seit den 1920er Jahren angehört, fehlt zur Zeit eine hinreichende Informationsgrundlage. Es ist angesichts der Hagener Haushaltslage ausdrücklich richtig, auch über Mitgliedschaften nachzudenken, die in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr regelmäßig in Frage gestellt und neu legitimiert wurden, da sie durch ihre lange Dauer zur gefühlten Selbstverständlichkeit geworden sind. Wenn auf Nachfrage niemand ad hoc darstellen kann, welchen Nutzen Hagens Mitgliedschaft hat, ist das ein klares Indiz, dass hier nachgehakt werden muss, bedeutet aber noch nicht zwangsläufig, dass es keinen gibt. Wir halten es für erforderlich, dies vor einer endgültigen Entscheidung noch einmal bei beiden Seiten – der Stadt Hagen und dem RVR – abzufragen.

Antwort: 

Der Mentor hat bereits Gespräche ohne nennenswerte Erkenntnis mit dem RVR geführt. Dennoch könnte dem Antrag, auch wenn von hier bezweifelt wird, dass eine Stellungnahme des RVR eine andere Sichtweise der Entscheidung darstellt, gefolgt werden. Entscheidend ist, dass hierdurch nicht der Termin 04.09.2008 für eine abschließende Entscheidung des Rates der Stadt Hagen verpasst wird.
CDU / SPD / FDP: Zustimmung zum Antrag Grüne


	OB-BC-01
	Umsetzung Bäderkonzept
	1.000.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung, entspricht bisheriger Beschlusslage.




	OB-BC-02
	Schließung weiterer Bäder
	970.000

-470.000-

-970.000
	
	RAT
	CDU / SPD / Grüne / FDP:

Die Schließung weiterer Bäder wird abgelehnt. Die Entscheidung über das jetzige Bäderkonzept ist nach langem Diskussionsprozess und Bürgerentscheid abschließend gefallen.
Hagenbad wird aufgefordert, gemeinsam mit den Schwimmvereinen Möglichkeiten der Kostensenkung im Betrieb der Bäder zu prüfen. 
GPR:

Maßnahme wird zur Kenntnis genommen. Wird zum Arbeitsplatzabbau führen. Einbindung der dortigen Arbeitnehmervertretung erforderlich.
BfH:

Warum kann die Betreibung des Zentralbades nicht privat erfolgen? Welche Einsparungen sind damit zu realisieren?

Antwort:

Die Hagenbad GmbH ist ein privatrechtlich geführtes Unternehmen und betreibt derzeit Hallen und Freibäder auf dem Hoheitsgebiet der Stadt Hagen. 

Eine Einsparung im städtischen Haushalt kann nur durch eine Zuschusskürzung erfolgen, dieses beinhaltet der hier vorliegende Vorschlag.
Frage FDP:

Hat die Verwaltung zusammen mit den Schwimmvereinen nach Lösungen gesucht, die eine weitere Schließung von Bädern vermeidet?

Wie sieht die Zuschusssituation in den Nachbarstädten aus, bei denen die Vereine die Bäder weiter betreiben?

Antwort:

Zu Frage 1:

Der Vorschlag zur Schließung weiterer Bäder liegt dem Rat der Stadt Hagen seit dem 29.05.2008 vor. Die Fragen der FDP-Fraktion wurden der Verwaltung am 06.06.2008 weitergeleitet, so dass von Seiten der Verwaltung zu dieser Frage noch keine Aktivitäten stattgefunden haben. Allerdings weist die HAGENBAD GmbH auf die schlechten Erfahrungen hin, die vor einigen Jahren im Stadtbad Boele gemacht wurden, als dieses durch einen Verein betrieben wurde.

Zu Frage 2:
Hinsichtlich des Betriebes von Bädern durch Vereine in den Nachbarstädten und deren Zuschussbedarf liegen z. Zt. bei der Verwaltung keine Erkenntnisse vor.


	OB-BC-03
	Zuschussreduzierung ÖPNV
	2.000.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung, entspricht bisheriger Beschlusslage
GPR: Sh. OB-BC-02


	OB-BC-04
	Reduzierung Liniennetz
	2.520.000

-4.000.000
	
	RAT
	CDU / SPD:

Zustimmung zur Vorlage 0377/2008; die abschließende Entscheidung trifft der Rat am 16.10.08. 
Grüne: Ablehnung, sh. untenstehenden Antrag
GPR: Sh. OB-BC-02
Stellungnahme FDP:

Hier kann die FDP-Fraktion einer Reuzierung des Liniennetzes nur bis maximal 2,52 Millionen Euro zustimmen.

Grüne Antrag:


Über weitere Kürzungen im ÖPNV-Netz wird erst entschieden, wenn ein Erfahrungsbericht über die Auswirkungen der jüngsten Fahrplanumstellung (Maßnahme Nr. OB-BC-03) auf die Fahrleistung, die Auslastung und die Kundenreaktionen vorliegt. Ein  solcher Bericht ist spätestens ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Fahrplanänderung einzuholen.

Begründung:

Schon die jüngst vollzogene Einsparung durch eine Neustrukturierung des Fahrplans ist mit der in Vorschlag OB-BC-03 dargestellten Konsequenz „Interne Auswirkungen mit geringem Einfluss auf das ÖPNV-Angebot“ nur unzureichend beschrieben. Es herrscht im Unternehmen die Hoffnung vor, dass sich die Änderungen nur gering auswirken; sicher sagen kann das ohne Evaluation jedoch niemand. 

Es ist daher in hohem Maße unverantwortlich, weitere gravierende Einschränkungen im ÖPNV-Angebot zu fordern, bevor man weiß, ob die zuletzt beschlossenen nicht vielleicht schon die Kunden nachhaltig verschrecken. Hier sollte zumindest auf einer ausreichenden Informationsgrundlage beschlossen werden.

Antwort: 

Dieser Antrag ist abzulehnen, da eine Sanierung des städtischen Haushaltes gefährdet wird. Richtig ist, dass durch die Realisierung der Maßnahme Auswirkungen auf den Standard zu erwarten sind.


	OB-BC-05
	Zuschussminimierung Stadthalle
	190.000
	
	RAT
	CDU / SPD / FDP: Zustimmung 
Grüne Frage:

Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern.

Antwort:

Aus Sicht des Mentors werden nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Stadthallenbetriebs GmbH keine den Betrieb gefährdende Konsequenzen bzw. Auswirkungen eintreten.


	OB-BC-06
	Sparkassenspende
	250.000

4.500.000 – 6.000.000 

+4,25 –

5,75 Mio 

	
	???
	Dr. Bücker:

Die Sparkasse vermietet Laden- und Büroflächen, die in der Satzung nicht enthalten sind! Wer erhält die Erträge aus dieser gewerblichen Tätigkeit der Sparkasse? Können diese Mieterträge zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden?
Antwort: 

Aus der Satzung der Sparkasse Hagen ergibt sich keine Begrenzung der Geschäftstätigkeit. Begrenzungen der Geschäftstätigkeit ergeben sich ausschließlich aus den Abschnitten 1 und 2 der Sparkassenverordnung (SpkVO). 
Über den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Errichtung von sparkasseneigenen Gebäuden entscheidet nach § 14 Abs. 3 b und c Sparkassengesetz (SpkG) der Verwaltungsrat. Darüber hinaus leitet der Vorstand die Sparkasse nach § 19 SpkG in eigener Verantwortung. 
Die durch die Vermietung von Laden- und Büroflächen vereinnahmten Erträge werden im Rahmen des Jahresabschlusses in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Nach derzeit gültigem Sparkassenrecht kann weder der Jahresüberschuss der Sparkasse noch die darin enthaltenen Mieterträge zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden.

Dr. Bücker:
Mit welchen Mitteln wurde der Sparkassenneubau finanziert? Dieses ist aus dem Beteiligungsbericht 2006 nicht zu ersehen.

Ist es nicht zweckmäßig, dass die Sparkasse Hagen einen deutlich höheren Anteil ihres jährlichen Gewinns an die Stadt Hagen abführt, anstatt dass sie ihn z.B. an die Sparkassenstiftung weiter leitet?

Antwort: 
a) Der Sparkassenneubau wurde aus Mitteln der Sparkasse finanziert. 
b) Die Möglichkeiten der Verwendung des Jahresüberschusses sind abschließend in § 28 SpkG. Danach ist vorgegeben, dass bestimmte Teile des Jahresüberschusses an den Träger ausgeschüttet werden können, während der verbleibende Rest der Sicherheitsrücklage oder einer freien Rücklage zugeführt werden kann. Eine andere Verwendung des Jahresüberschusses sieht das Sparkassengesetz nicht vor. 
Die Sparkasse Hagen hat in den letzten Jahren regelmäßig den nach § 28 SpkG möglichen Höchstbetrag als Spende an die Stadt geleistet. 
Antrag 1 Grüne / SPD / CDU / FDP:
Der Gewährträger Stadt Hagen erwartet vom Beginn des Jahres 2009 eine Ausschüttung von 4,0 %  auf das ausgewiesene Kernkapital.

Bei dem derzeitigen Kernkapital von 188 Mio € entspricht dies einer Ausschüttung von 7,52 Mio € und damit einem Konsolidierungspotential von (7,52 – 1,52 = ) rd.    6 Mio  € jährlich ab 2009.  
Begründung:

Die Sparkasse Hagen versorgt (entsprechend ihrer Aufgabenstellung und ihres Gründungszweckes) die Wirtschaft und die Bürger der Region mit Geldmitteln (Krediten). Darüber hinaus fördert sie im Rahmen ihres (erwarteten) kommunalen Engagements  kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten der Bürger der Region im Rahmen von „Spenden“. 

Während an anderer Stelle (Ausschüttung SEWAG) selbst bei Unternehmen über erhöhte Ausschüttungen gesprochen wird, an denen die Stadt Hagen nur als Minderheit beteiligt ist, wird die gängige Praxis weitergeführt, die Abführungen der Sparkasse, die zu 100% kommunal ist, als „Spende“ in einer vom Unternehmen selbst definierten Höhe leisten. 

Das Spendenvolumen der Sparkasse Hagen betrug im Jahre 2007 für die genannten Zwecke insgesamt 1,52 Mio. €  Dies entspricht bei einem ausgewiesenen Kernkapital von 170,2 Mio. € einer „Spendenquote“ von 0,88 % .

Bei einem ausgewiesenen Bilanzgewinn von 9,8 Mio. € im Jahr 2007 werden somit lediglich 15,3 % des Jahresgewinns für freiwillige Aufgaben verwendet, die dem 100 % - Gewährträger Stadt Hagen obliegen. 85 % des Jahresgewinns werden hingegen dem Kernkapital bzw. der (gesetzlich vorgegebenen) Risikovorsorge der Sparkasse zugeschlagen.

Die gesetzlich geforderte Mindestquote zur Risikovorsorge der Sparkassen (Eigenmittel im Verhältnis zu den gewichteten Risikoaktiva/Marktrisikopositionen der Sparkasse) beträgt z. Z. 8 %. Die Sparkasse Hagen erreicht aktuell eine Quote von 14,1 % und liegt damit deutlich über dem geforderten Limit.  

Vor dem Hintergrund dieser vorrangig am Standort Hagen erwirtschafteten soliden Finanzausstattung der Sparkasse einerseits und der mehr als prekären HH-Lage des 100 % -Gewährträgers Stadt Hagen wird von der Sparkasse Hagen ein deutlich höheres kommunales Engagement erwartet. Die „Spendenquote“ muss sich zukünftig im Rahmen angemessener (marktüblicher) „Kapitalverzinsung“ bewegen.
Antwort
zu Antrag 1:

Es handelt sich um die Fortführung der bisherigen Maßnahme. Dabei wird von einem Mindestbetrag in Höhe von 500 T€ ausgegangen. Die Sparkasse hat in den letzten Jahren regelmäßig 10 % des Jahresüberschusses als Spende an die Stadt Hagen gezahlt, wobei dieser Betrag nur für Maßnahmen insbesondere im sozialen Bereich verwendet wird, für die sonst keine Mittel vorhanden sind.

Aktuelle Lage: Ausschüttung statt Spende für das Geschäftsjahr 2007

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Hagen hat in seiner Sitzung am 07.05.2008 beschlossen, dem Rat der Stadt Hagen zu empfehlen, dass der ausschüttungsfähige Brutto-Anteil in Höhe von EUR 1.333.965,66 an die Stadt Hagen zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet wird.
Der Jahresabschluss 2007 der Sparkasse Hagen weist einen Überschuss in Höhe von 8.893.104,43 € aus.

Nach § 27 Abs. 3 S. 2 Sparkassengesetz (SpkG) beschließt der Rat der Stadt Hagen über die Zuführung des Überschusses nach § 28 Abs. 2 SpkG. 

Lt. aktueller Rechtslage ist die Ausschüttung wie folgt zu berechnen:

Die Relation gem. § 28 Abs. 2 SpkG Sicherheitsrücklage / Gewichtete Risikoative beträgt zum 31.12.2007 8,68%. Die Deckung durch die Sicherheitsrücklage beläuft sich zum 31.12.2007 folglich auf 8,68 %.

Somit besteht die Möglichkeit, gem. § 28 Abs. 2b i.V.m. Abs. 5 SpkG bis zu 15% des Jahresüberschusses dem Träger für gemeinnützige Zwecke zuzuführen (EUR 1.333.965,66).

Der restliche Jahresüberschuss, d.h. der nicht nach § 28 Abs. 1 und 2 SpkG verwendete Teil, in Höhe von EUR 7.559.138,77 ist gem. § 28 Abs. 3 SpkG der Sicherheitsrücklage zuzuführen.

Hinweis: Überwiesen wird von der Sparkasse Hagen der ausschüttungsfähige Netto-Anteil (steuerbereinigte Version d.h., abzüglich  Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag).
( Die Letztentscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses obliegt dabei dem Träger. 

Antrag 2 Grüne: (erl. durch Antwort)
Im Falle einer Änderungen des Sparkassengesetzes, die die jährliche „Spende“ in eine normale Zuführung an den Haushalt verwandelt, ist mit der Aufsichtsbehörde soweit möglich auszuverhandeln, dass die abgeführten Gelder mit den gleichen Zweckbindungen verwandt werden dürfen wie bisher.

Begründung:

Die Sparkassen-„Spende“ ist traditionell ein wichtiger Beitrag zu kulturellen und karitativen Zwecken, die die Stadt aus eigenen Mitteln nicht hinreichend bezuschussen kann. Wenn eine gesetzliche Regelung demnächst vorsieht, dass die abgeführten Mittel stattdessen im Haushaltsloch verschwinden, weil ihre Verwendung den gleichen Restriktionen bezüglich freiwilliger Leistungen unterliegen wie der Gesamthaushalt, sind wichtige kommunale Angebote gefährdet. 

Da dieses Problem in fast allen Kommunen auftreten wird, stehen u.E. die Chancen nicht schlecht, dass für die Abführungen der Sparkassen landesweit eine andere Regelung gefunden werden kann. 

Antwort zu Antrag 2: Änderung des Sparkassengesetzes 

In dem neuen Gesetzesentwurf vom 20.05.2008 ist lt. § 25 Abs. 3 SpkG NRW „der Ausschüttungsbetrag für die am Gemeinwohl orientierten Aufgaben und Zwecke des Trägers zu verwenden“.

( Es bleibt wie bisher auch eine gemeinnützige Gewinnverwendung, insbesondere für Soziales, Kultur und Sport, weiter erhalten. Die Neuregelung der Ausschüttung trägt dazu bei, die Dispositionsmöglichkeiten des Trägers über Ausschüttungen zu erweitern, die Spendenmöglichkeiten der Sparkassen werden hierdurch nicht beeinflusst. Diese zulässige Gestaltungsmöglichkeit bedarf aufgrund der nun weiter gehenden Dispositionsmöglichkeiten über den Ausschüttungsbetrag keiner klarstellenden gesetzlichen Regelung mehr.


	OB-BC-07


	Zuschusskürzung Wirtschaftsförderung
	100.000

100.000
	2,5
	RAT
	Sh. Marketing pp. Maßnahme OB-05
GPR: Standard 

Grüne: Zustimmung

FDP:

Die FDP ist der Meinung, dass auf Grund von Aufgabenbündelung und Konzentration der Zuschuss um 500.000 Euro gekürzt werden kann.
Antwort: Wenn es sich um einen Antrag handelt, sollte dieser zur Abstimmung gestellt werden


	OB-BC-08
	Gewässerunterhaltungs-gebühr erheben
	205.000
	
	RAT
	CDU / SPD: Zustimmung
Grüne: Ablehnung
FDP:

Wir sind der Meinung, dass eine gerichtsfeste Satzung in diesem Falle nicht zustande kommen kann. Lehnen aus grundsätzlichen Erwägungen eine neue Gebühr ab.
Fragen Grüne:

In welchen Kommunen ist eine derartige Gebührensatzung gerichtlich unstrittig in Kraft? 

Welche Erfahrungen liegen in den Gemeinden vor, die eine derartige Gebührensatzung schon eingeführt haben bzw. einführen wollten?

Soll die Gewässerunterhaltungsgebühr von privaten Grundstückseigentümern erhoben werden, auf deren Grundstück unmittelbar ein Teil eines Fließgewässers verläuft, oder ist eine pauschale Umlage auf alle Hagener Grundstückseigentümer beabsichtigt?

Ist es realistisch, dass sich das Beitreiben dieser neuen Gebühr angesichts des absehbar hohen Verwaltungsaufwandes rechnet?

Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, auf der Basis der bestehenden Gesetzgebung die Kosten für den Gewässerausbau schon jetzt weitestgehend über die Abwassersatzung beizutreiben?

Antwort

zu 1. Nach verwaltungsgerichtlichen Verfahren wurden die Satzungen der Stadt Münster und der Gemeinde Nettetal bestätigt.

zu 2. Die Erhebung einer Gewässerunterhaltungsgebühr ist rechtlich unstrittig möglich und führt dauerhaft zu einer Entlastung des städtischen Haushaltes.
 
Andererseits ist die Einführung einer derartigen Gebühr generell mit erheblichen Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung verbunden. Als Folge dessen wurde gegen viele Bescheide Widerspruch eingelegt. Nach Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Nordrhein-Westfalen ist mit einem Anstieg der Klagen gegen den Grundbesitzabgabenbescheid und die Gewässerunterhaltungsgebühr zu rechnen. 
Die geringe zusätzliche Gebührenbelastung (max. 5 € pro Jahr für Ein- Zweifamilienhäuser) wird die Zahl der Klagen jedoch begrenzen.

zu 3. Die Gewässerunterhaltungsgebühr wird von allen Grundstückseigentümern, die im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers II. Ordnung im Hagener Stadtgebiet liegen, erhoben. Damit werden nahezu alle Grundstückseigentümer in Hagen von der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr betroffen sein. Selbstverständlich werden auch die Stadt Hagen sowie die Liegenschaften des Bundes und des Landes zur Deckung des Aufwandes für die Gewässerunterhaltung beitragen.

zu 4. Ein höherer Verwaltungsaufwand ist sicherlich mit der Einführung dieser neuen Gebühr verbunden, da zunächst die Grundlagen für die Gebührenkalkulation sowie der Gebührenschuldner ermittelt werden müssen. Außerdem ist zu erwarten, dass in der Einführungsphase mit vermehrten Klagen gegen die Gebühr zu rechnen ist.
Nach dieser „Einführungsphase“ wird der Aufwand jedoch deutlich sinken. Die Gebühr wird über den Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Hagen erhoben werden, so dass der zusätzliche Erhebungsaufwand minimal sein wird. Dauerhaft zusätzlicher Aufwand ergibt sich im Rahmen der Gebührenkalkulation und der Satzungsänderungen. Dieser Aufwand wird jedoch in einem vertretbaren Verhältnis zum erwarteten Gebührenaufkommen stehen. Für die Gebührenkalkulation wird auch der Verwaltungsaufwand separat kalkuliert .

zu 5. Die Kosten des Gewässerausbaus dürfen grundsätzlich nicht über die Entwässerungsgebühren gedeckt werden. Als Ausnahme gilt die Möglichkeit, Aufwendungen im Rahmen der Rückführung eines bisher auch der Schmutzwasserbeseitigung dienenden Gewässers in einen naturnahen Zustand den ansatzfähigen Kosten im Rahmen der Erhebung von Abwassergebühren zuzurechnen (§ 89 Abs. 3 LWG). Dieser Ausnahmetatbestand wird bei der Kalkulation der Entwässerungsgebühren selbstverständlich berücksichtigt.


	OB-BC-09
	Erhöhung Ausschüttung SEWAG
	6.500.000
	
	RAT
	CDU / SPD:

Zustimmung (unter dem Vorbehalt weiterer Details zur tatsächlichen Umsetzbarkeit und Realisierung der Maßnahme)
Fragen Grüne:

Wenn die Ausschüttung an die Stadt Hagen erhöht würde, erhöhen sich auch die Ausschüttungen an die übrigen Anteilseigner. Welche Auswirkungen hat das auf die Ertragssituation der SEWAG?

Als „Konsequenzen und Auswirkungen“ aus diesem Vorschlag nennt die Vorlage nur die erwünschte Zuschussminderung an die HVG. Welche Konsequenzen und Auswirkungen nennt das Unternehmen selbst zur Umsetzung dieser Maßnahme?

Auf welche Weise sollen die Mittel für die erhöhten Ausschüttungen durch die SEWAG erwirtschaftet werden?

Ist bei dem Vorschlag berücksichtigt worden, dass ein aktuelles BGH-Urteil kategorisch Preiserhöhungen von Energieunternehmen ausschließt, die nur zur Finanzierung erhöhter Ausschüttungen an die Anteilseigner dienen?

Ist es angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat, die eine Unterstützung dieses Hagener Anliegens eher unwahrscheinlich machen, nicht absehbar unrealistisch, diese Einnahmeerhöhung als Bestandteil eines seriösen Konsolidierungspakets einzurechnen? 

Antwort: 

Zu 1. Maßgeblich für die Ausschüttung ist die Höhe des Jahresüberschusses. Der wiederum ist abhängig von der Ertrags- und Aufwandssituation des Unternehmens. Das Unternehmen hat vielfältige Möglichkeiten, auf einzelne Positionen einzuwirken. Wie dies geschieht, liegt in der Verantwortung des Unternehmens.

Zu 2. Das Unternehmen sieht die Umsetzung erwartungsgemäß als große Herausforderung an.

Zu 3. Das zu klären, ist Aufgabe der SEWAG.

Zu 4. Ja.

Zu 5. Nein.


	20-01
	Erhöhung Gewerbesteuer von 450 auf 465 Punkte
	3.000.000
	
	RAT
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung

BfH:

Von welchen Abgängen von Betrieben ist bei der Kalkulation ausgegangen worden? Welchen Einfluss haben diese auf das Gesamtergebnis?

Antwort:

Die Berechnung berücksichtigt alle in 2008 steuerpflichtig Gewerbetreibenden. Abgänge wurden nicht berücksichtigt.
Fragen Grüne:

Ist bei der angenommenen Einnahmeerwartung eingerechnet, dass ein höheres Gewerbesteueraufkommen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat, 

und wie wirkt sich das aus?

Antwort:

Es ist grundsätzlich richtig, dass eine höhere Ist-Einnahme bei der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz zeitversetzt zu einer geringeren Schlüsselzuweisung führt. Dies gilt jedoch nicht, wenn die zusätzlichen Einnahmen durch einen höheren Hebesatz erreicht werden, da sich die Steuerkraft der Gemeinde nach dem Berechnungsverfahren für die Schlüsselzuweisung dadurch nicht erhöht.
Die Steuerkraft wird wie folgt berechnet:

Gewerbesteueraufkommen  /  Hebesatz der Gemeinde  x fiktiver Hebesatz (403 %)


	20-02
	Erhöhung Hundesteuer
	85.000
	
	RAT
	Antrag Grüne:   (Ggf. erl. durch Antwort)


Die in §3a (1) der geltenden Hundesteuersatzung festgelegte Steuervergünstigung für Hundezüchter wird nicht beibehalten. Statt der jetzt gültigen ermäßigten „Zwingersteuer“, die beim Züchter unabhängig von der Anzahl der Zuchttiere in Höhe des einfachen Satzes der Hundesteuer für ein Tier erhoben wird, soll zukünftig die Steuer pro Tier erhoben werden, allerdings ohne die im Beschlussvorschlag vorgesehene Progression, die bei Haltung von mehreren Tieren vorgesehen ist. Die übrigen Bestimmungen des §3a (1) bleiben in Kraft, ebenso die in §3a (2) festgesetzte Steuerbefreiung für selbstgezüchtete Welpen bis zum Alter von sechs Monaten.
Begründung: 

Es ist angesichts der angestrebten Erhöhung nicht nachzuvollziehen, dass diese nur diejenigen treffen soll, die Hunde als Haustiere halten, aber ausgerechnet diejenigen ausnimmt, die mit ihren Hunden Einkünfte erwirtschaften.

Antwort:

Der Antrag ist abzulehnen.

Nach der geltenden Rechtsprechung sind zur Hundesteuerzahlung nur natürliche Personen verpflichtet. Wer seine Hundezucht als Gewerbebetrieb anmeldet, zahlt dann keine Hundesteuer mehr und wird eventuell zur Gewerbesteuer veranlagt. In Hagen gibt genau einen Fall, in dem auf diese Weise keine Hundesteuer gezahlt wird.
Es ist zu vermuten, dass die Hundezüchter nach der vorgeschlagenen Änderung der Hundesteuersatzung verstärkt Gewerbebetriebe anmelden werden. Dann ginge auch die Hundesteuer für den ersten Hund verloren. Aus Sicht der Verwaltung wird daher von dieser Änderung der Hundesteuersatzung abgeraten.


	20-03
	Erhöhung Vergnügungssteuer
	500.000
	
	RAT
	CDU / SPD / Grüne /  FDP: Zustimmung



	20-04
	Reduzierung Zuschuss Toilettenanlagen
	150.000
	
	OB
	CDU / SPD / Grüne / FDP : Zustimmung


	20-05
	Abbau Zuschuss Toilettenanlagen
	250.000
	
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
Antrag Grüne:

Wenn eine Überführung der Toilettenanlagen in private Trägerschaft nach entsprechenden Verhandlungen definitiv nicht gelingen sollte, ist das Thema vor einer endgültigen Schließung noch einmal politisch zu beraten. Es ist zu überprüfen, ob zur Aufrechterhaltung dieser Anlagen nicht auch Mittel der Bezirksvertretungen eingesetzt werden können. 

Begründung:

Die Vorhaltung öffentlicher Toilettenanlagen an zentralen Stellen ist ein wesentlicher Beitrag zur Stadtsauberkeit und auch zur Aufenthaltsqualität in einer Stadt, die ihren urbanen Anspruch noch nicht völlig aufgegeben hat. Hagen war hier bislang schon stark defizitär. Eine völlige Aufgabe dieses Angebots sollte politisch legitimiert und verantwortet werden.  Es ist nicht nachzuvollziehen, dass ein derartiger Eingriff in kommunale Standards ausschließlich durch Verwaltungsentscheidung getroffen werden soll.

Antwort:

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Entscheidungskompetenz liegt beim Oberbürgermeister.

Ergänzende Erläuterungen durch VB 2:

Ergänzend zu den Ausführungen in der Vorlage hat der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) inzwischen darauf hingewiesen, dass nach der bestehenden Vertragslage eine ordentliche Kündigung der Leistungen des HEB´s in Bezug auf die Toilettenanlagen erstmals zum Jahresende 2008 erfolgen kann mit Wirkung zum 31.12.2009. Der HEB ist jedoch bereit, mit der Verwaltung über eine einvernehmliche Lösung bezüglich einer sozialverträglichen Verwendung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bisher mit der Betrauung der Toilettenanlagen beim HEB betraut sind, vor dem Wirksamwerden der Kündigung zu verhandeln.

Zwischenzeitlich ist bereits eine Einigung zwischen Verwaltung und HEB über die Schließung der Toiletten Springe mit Ausnahme des Markttages erfolgt. Der HEB ist hier in der Lage, das dort vorher eingesetzte Personal anderweitig einzusetzen, so dass diese Kosten ab sofort entfallen.


	20-06
	Kämmerei: Personalabbau
	200.000
	5,0
	OB
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung
GPR: Standard


	41-01
	Kulturamt: Umwandlung in Kulturbüro
	70.000

60.000
	1,5
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
Grüne: Ablehnung
FDP:

Wir bitten zu prüfen, ob das Kulturamt nicht in Form einer Stiftung geführt werden kann.

Antwort

Der Antrag wird abgelehnt.

Begründung: Ein Stiftungsmodell setzt die Einwerbung von einem großen Stiftungsvermögen in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro voraus, um durch die Erträge die Kulturarbeit des Kulturamtes auch in verringertem Umfang zu gewährleisten. Es ist derzeit nicht erkennbar, dass eine Stiftung mit diesem Volumen erfolgreich auf den Weg gebracht werden könnte.

Die vernetzende, beratende und koordinierende Kulturarbeit sowie die kulturpädagogischen Handlungsfelder und Serviceleistungen sind Aufgaben, die die strategische Basis der städtischen Kulturarbeit darstellen und als solche in kommunaler Hand bleiben sollten und vom zuständigen Dezernat steuerbar. Das von der Verwaltung vorgeschlagene Modell der Stabsstelle gewährleistet dies auf effektive Weise. 
GPR: Standard


	41-02
	Streichung Zuschuss Schloss Hohenlimburg
	35.000
	
	RAT
	Antrag Grüne / CDU / SPD / FDP:
Der Zuschuss zum Schloss Hohenlimburg wird nicht gestrichen, sondern wie folgt zurückgefahren: 2010: 30.000 €, 2011: 20.000 €, ab 2012 jährlich 10.000 €. Bedingung für die Aufrechterhaltung eines städtischen Zuschusses ist die Vorlage eines regelmäßigen transparenten und korrekten Rechenschaftsberichts nach Vorgabe der Verwaltung über die Mittelverwendung, analog zu den Berichten der freien Kulturzentren, die städtische Förderung erhalten.
Begründung:

Das Schloss Hohenlimburg ist ein touristischer und identifikatorischer Leuchtturm für die gesamte Stadt Hagen. Angesichts des hohen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwands besteht durchaus das Risiko, dass diese Einrichtung der Öffentlichkeit zukünftig nicht mehr zugänglich sein könnte, wenn nicht ein Mindestmaß an kommunaler Beteiligung für den Betreiber erkennbar bleibt. Allerdings muss angesichts der Haushaltssituation auch dem Schlossbetreiber deutlich gemacht werden, dass kein weiteres städtisches Engagement darüber hinaus mehr erwartet werden kann.

Antwort:

Der Antrag wird abgelehnt, weil er die gesetzlich geforderte Sanierung des städtischen Haushalts behindert.


	41-03
	Aufgabe Ernst-Meister-Preis
	12.000
	
	RAT
	CDU / SPD / FDP: 
Der Ernst-Meister-Preis wird als städtischer Kulturpreis dann beibehalten, wenn Preisgeld und Mittel für Ausschreibung und Verleihung durch einen privaten Sponsor getragen werden. Findet sich bis zum 30.6.09  kein Sponsor, wird die Maßnahme wie vorgeschlagen umgesetzt.
Antrag Grüne:

Der Ernst-Meister-Preis wird als städtischer Kulturpreis beibehalten. Preisgeld und Mittel für Ausschreibung und Verleihung werden auf die Hälfte des bisherigen Betrages festgesetzt.

Begründung:

Auf Sponsoring-Basis kann die Preisverleihung nur fortgesetzt werden, wenn es den Preis nominell noch gibt. Die Verleihung unter städtischer Schirmherrschaft ist dabei wichtig, denn der „offizielle“ Charakter des Preises verleiht diesem das Prestige, das für die PreisträgerInnen i.d.R. wichtiger ist als das damit verbundene Preisgeld. 

Antwort Mentor:

Der Antrag wird abgelehnt, weil er die gesetzlich geforderte Sanierung des städtischen Haushalts behindert.

Antwort 41:

Der Antrag wird unterstützt. Der Beschlussvorschlag könnte wie folgt ergänzt werden:
 „Die Verwaltung wird beauftragt, einen Sponsor zu suchen, der Preisgeld und Vergabekosten trägt.“

Begründung: Der Sparvorschlag 41-03 impliziert bereits in seinem Verwaltungsvorschlag genau diese Vorgehensweise. Zu Konsequenzen und Auswirkungen heißt es wörtlich: Durch Sponsoring kann die Erinnerung an Ernst Meister und die Verbreitung der Kenntnis seines Werkes – vor allem an Schulen – gewährleistet werden. Auf dieser Grundlage könnte auch die Verleihung des Preises fortgeführt werden.


	44-01
	Musikschule: Erhöhung Gebühren Erwachsene
	100.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung


	44-03
	Zuschussreduzierung Musikschule
	300.000
	
	RAT
	CDU / SPD / FDP: Zustimmung
Grüne: Ablehnung
GPR:

Vorschlag des Mentors wird zur Schließung führen. Vorschlag der Verwaltung eher akzeptabel und umsetzbar. Aber Kündigungen werden kritisch gesehen. Der Abbau von Freistellungsstunden muss zum Aufgabenverzicht führen. Bei Erhöhung des Ferienüberhanges werden bisherige Ansprüche der Lehrer wieder aufleben (war bisher ein gegenseitiger Kompromiss).   


	45-01
	KEOM: Abbau einer Handwerkerstelle
	35.000
	1,0
	OB
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung
GPR:

Gibt es ein Gesamtkonzept? Theater hat eigene Einsparmaßnahmen, siehe 46.01. Ist die Stelleneinsparung zusätzlich?


	45-02
	Privatisierung Aufsicht- und Kassenpersonal KEOM
	67.000
	4,0
	(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung



	45-03
	Aufgabe Karl Ernst Osthaus-Preis
	12.000
	
	RAT
	CDU / SPD / FDP: 
Der Karl-Ernst-Osthaus-Preis wird als städtischer Kulturpreis dann beibehalten, wenn Preisgeld und Mittel für Ausschreibung und Verleihung durch einen privaten Sponsor getragen werden. Findet sich bis zum 30.6.09  kein Sponsor, wird die Maßnahme wie vorgeschlagen umgesetzt.
Antrag Grüne:

Der Karl-Ernst-Osthaus-Preis wird als städtischer Kulturpreis beibehalten. Preisgeld und Mittel für Ausschreibung und Verleihung werden auf die Hälfte des bisherigen Betrages festgesetzt.

Begründung:

Auf Sponsoring-Basis kann die Preisverleihung nur fortgesetzt werden, wenn es den Preis nominell noch gibt. Die Verleihung unter städtischer Schirmherrschaft ist dabei wichtig, denn der „offizielle“ Charakter des Preises verleiht diesem das Prestige, das für die PreisträgerInnen i.d.R. wichtiger ist als das damit verbundene Preisgeld. 

Antwort:

Der Antrag wird abgelehnt, weil er die gesetzlich geforderte Sanierung des städtischen Haushalts behindert.


	45-04
	KEOM: Reduzierung Öffnungstage
	65.000
	
	RAT
	CDU / SPD: Zustimmung
Grüne: Ablehnung
FDP:

Reduzierung  Öffnungstage

Wird von der FDP-Fraktion abgelehnt (gilt für alle Museen).


	45-05
	Aufgabe Europäisches Schaufenstermuseum
	6.000
	
	RAT
	CDU / SPD: 

Zustimmung, gegen die Überführung in eine andere Trägerschaft bestehen keine Bedenken.
FDP:

Wird von der FDP-Fraktion abgelehnt, da dieses Museum einzigartig ist. Eine private Trägerschaft/Finanzierung ist anzustreben.

Frage Grüne:

Zur Zeit ist das Europäische Schaufenstermuseum in der Hochstraße 71 auf der gleichen Ebene wie der Ernst-Meister-Raum und das Christian-Rohlfs-Kabinett untergebracht. Ist die Aufgabe dieser Ausstellungsräume ebenfalls angedacht, oder wie sonst soll der als Konsequenz angekündigte Verzicht auf zusätzliches Aufsichtspersonal realisiert werden?
Antrag: 

Vor einer Entscheidung über die Schließung des Europäischen Schaufenstermuseums soll über Möglichkeiten der Überführung in eine andere Trägerschaft gesprochen werden. Ein naheliegender Adressat für eine solche Anfrage wäre der Einzelhandelsverband. 
Begründung:

Das Europäische Schaufenstermuseum ist ein europaweites Alleinstellungsmerkmal in Hagen, das mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand betrieben wird. Bevor ein in der Kosten-Nutzen-Relation so günstiges Angebot weggekürzt wird, sollte ernsthaft über alternative Möglichkeiten des Erhalts nachgedacht werden.

Antwort:

Der Antrag ist abzulehnen, weil bereits seit 7 Jahren ein Auftrag zur Prüfung einer privaten Weiterführung existiert, der bis heute ohne Ergebnis ist und die Erreichung des Zieles daher wenig wahrscheinlich ist.

Ergänzende Erläuterungen durch 45:

Das Schaufenstermuseum ist zur Zeit wegen Umbaumaßnahmen im ehemaligen Kreisgericht geschlossen. Es ist geplant, die Bestände des Schaufenstermuseums zukünftig in den Raum 100 im 1. OG. unterzubringen. Mit Eröffnung des KEOM und des ESM wird das Schaufenstermuseum als Archiv geführt ohne regelmäßige Öffnungszeiten. Mit lediglich 8 Aufsichtskräften für das gesamte KEOM (Altbau und Anbau) ist es nicht möglich, das Schaufenstermuseum, welches lediglich von wenigen Besuchern gesehen wird, offenzuhalten. Das beiliegende Angebot des Stadtmarketingvereins deckt lediglich die Sachkosten und ermöglicht daher die Beibehaltung des Museums als Archiv, nicht jedoch regelmäßige Öffnungszeiten. 
Zum Status des Schaufenstermuseums ist zu sagen, dass in der Ratsvorlage vom 6.06.2000 (KWA 500088/00) davon ausgegangen worden ist, dass die Einrichtung eines Europäischen Museums für Display und Schaufensterwerbegestaltung zunächst unter dem Dach des Keom´s geschehen sollte, um dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich in 3-5 Jahren, als privatrechtliche Stiftung geführt zu werden. Dies ist nicht geschehen und daher ist eine Überführung in eine andere Trägerschaft lediglich theoretisch denkbar.
(Anfragen vom 27.05.2008 und 03.06.2008)


	45-06
	Übergang des Hohenhofs in private Trägerschaft
	220.000

120.000
	2,5
	RAT

	GPR: Standard

Fragen Grüne:

Ist es richtig, dass es im Verkaufsvertrag, den die Erben von Karl Ernst Osthaus mit der Stadt Hagen geschlossen haben, bestimmt wird, dass die Stadt Hagen verpflichtet ist, den Hohenhof als „Gesamtkunstwerk“ zu erhalten? 

Wenn ja, fühlt sich die Stadt an diese Bestimmung noch gebunden?

Was passiert, wenn sich kein „geeigneter Träger“ findet?

Gibt es schon Interessenten?

Mit welchem Wert ist der Hohenhof in die Eröffnungsbilanz NKF eingegangen?

Wie hoch sind die Energiekosten für den Hohenhof wirklich?

In der Aufstellung zum Sparpaket werden sie mit 57.577,74 € angegeben.

In der Antwort auf die Anfrage unserer Fraktion werden aber 25% des Betrages dem Pavillon zugerechnet, der vom Theater Firlefanz genutzt wird.

Welche Art Heizung befindet sich im Hohenhof, und wie alt ist die Anlage?

Lassen sich durch die Erneuerung der Heizungsanlage mittelfristig weitere Heizkosten einsparen?

Wie hoch sind die Mieteinnahmen, beispielsweise durch die Hausmeisterwohnung?

Wie kommt der Betrag für die Reinigungskosten GWH zustande, der mit 93.724,50 €

astronomisch hoch ist?

Wie kommen die Kosten Objektbetreuung GWH zustande, und was tut die GWH für diesen hohen Preis?

Antrag:


Das Sparpotenzial von 220.000 € wird erst in den Jahren  nach 2010 realisiert, danach auch nur, wenn es gelungen ist, eine geeignete Trägerschaft zu finden.

Begründung: 

Im Sparkonzept des Mentors wird das Sanierungspotenzial schon für 2010 angesetzt.

Im Jahr 2010 beteiligt sich Hagen jedoch an dem Kulturhauptstadtprojekt. Die Stadt hat sich hierzu ausdrücklich mit dem Alleinstellungsmerkmal Karl Ernst Osthaus, dem Hagener Impuls und dem Hohenhof beworben. Aus diesem Grund muss der Hohenhof mindestens bis 2010 in der bisherigen Form von der Stadt bewirtschaftet werden.

Antwort:

1. Der Kaufvertrag über den Hohenhof, der 1927/28 mit dem Sohn von Karl Ernst Osthaus, Eberhard Osthaus, geschlossen wurde, ist in den Akten des FB Immobilien zwar verzeichnet, jedoch derzeit nicht in dem entsprechenden Ordner vorhanden.

Laut Aussage von Manfred Osthaus (ehemaliger Stadtbaurat in Hagen), der den Vertrag eingesehen hat, verpflichtet sich die Stadt Hagen im Rahmen des Kaufvertrages, den Hohenhof als „Gesamtkunstwerk“ zu erhalten. Dieser Wortlaut wird ebenfalls in Zeitungsartikeln zu diesem Thema in den Jahren 1927/28 zitiert. (Quellen: Stadtarchiv Hagen)

Für die Absicht den Hohenhof als „Gesamtkunstwerk“ resp. „künstlerische Komposition“ zu erhalten, spricht auch die Tatsache, dass die Stadt nicht nur im Februar 1927 das Gebäude erwarb, sondern 1928 auch die zwei zur Ausstattung gehörenden bedeutenden Gemälde von Ferdinand Hodler und Edouard Vuillard sowie die Innenausstattung mit Mobiliar sowie Teppichen (Quelle: Dokumente im Karl Ernst Osthaus-Archiv und Vermerk von Herta Hesse-Frielinghaus, Direktorin des KEOM 1945-1974).

In einem Artikel in der Hagener Zeitung am 16.04.1928 schreibt der damalige Stadtbaurat Eberhard Figge: „Die Stadt Hagen hat den Hohenhof mit rund 64 Morgen Land erworben. Sie hat in Erkenntnis dessen, dass Park, Garten, Haus und Möbel als Kunstwerk eine Einheit sind, auch die Einrichtungsgegenstände der Räume des Erdgeschosses und zweier Räume des Obergeschosses dazu erworben … Die Stadt Hagen wird … die künstlerische Einheit des Besitzes zu erhalten bestrebt sein… .“ (Quelle: Stadtarchiv Hagen)

In einer Fremdenverkehrsbroschüre von 1930 wird eine Besichtigung Hohenhofs angeboten (Quelle: Stadtarchiv Hagen).

2. Aufgrund der nachhaltigen Bedeutung von Karl Ernst Osthaus und seiner Folkwang-Idee für die kulturelle Identität der Stadt Hagen sowie aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Verlust der Bestände des Folkwang-Museums, versteht die Stadt Hagen die Bewahrung des erhaltenen Vermächtnisses von Karl Ernst Osthaus als eine ihrer maßgeblichen, historisch-kulturellen Verpflichtungen.

3. Da aufgrund der notwendigen, umfassenden und kostenträchtigen Sanierungsmaßnahmen am Hohenhof, die seit den frühen achtziger Jahren in mehreren Stufen vorgenommen wurden, bekannt ist, dass die Fremdnutzungen der Vergangenheit dem bedeutenden Baudenkmal in hohem Maße geschadet haben, ist eine andere als die museale und denkmalgerechte Nutzung derzeit nicht planbar.

Dies wird durch den vorliegenden Konsolidierungsvorschlag ausdrücklich nicht in abrede gestellt. Die Suche nach einem geeigneten (!) Träger soll ausdrücklich dazu dienen, das Gesamtkunstwerk der Öffentlichkeit weiter zugänglich zu machen. So ist es auch im Maßnahmenblatt formuliert.

4. 45 sind derzeit noch keine Interessenten bekannt.

5. Bilanzwerte des Hohenhofs

Inventar-
nummer

Bezeichnung 1

Anschaffungswert

kumulierte Afa

Buchwert

52808

Kulturzentrum Hohenhof, Bauteil A - Hauptgebäude

1.206.831,00

-24.137,00

1.182.694,00

52809

Kulturzentrum Hohenhof, Bauteil B - Erweiterung

282.731,00

-5.655,00

277.076,00

52810

Kulturzentrum Hohenhof, Bauteil C - Gerätehaus

0

0

0

52828

Kulturzentrum Hohenhof, Bodenwert

534.461,00

0

534.461,00

52839

Kulturzentrum Hohenhof, Außenanlagen

73.869,00

-10.553,00

63.316,00

6. -11. Die Beantwortung dieser Fragen durch die GWH steht noch aus.


	46-01
	Zuschussreduzierung Theater
	306.000

485.000
	9,5
	(RAT)

	Fragen SPD:

Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand des Ratsbeschlusses vom 14.6.07? 

Betragen die wiederkehrenden, zusätzlichen Ausgaben 140.000 € oder 250.000 € jährlich? 

Erfolgte für den Bereich Marketing neben der Beauftragung von actori eine weitere externe Untersuchung? Wenn ja, durch wen und zu welchen Kosten?

Wann ist mit der vergleichenden Darstellung von Regiebetrieb im NKF und Eigenbetrieb zu rechnen?

Antwort:

Als Anlage ist eine Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen des ACTORI Gutachtens zum Szenario 2 b beigefügt. (Einschließlich Zusatzbeschluss des Rates Einnahmesteigerung um 80.000 € )

Aus diesen Unterlagen ist der derzeitige Umsetzungsstand des Ratsbeschlusses vom 14.6.2007 erkennbar.

Bereits realisiert sind Personalkosteneinsparungen, strukturelle Veränderungen im Einnahmebereich und durch Ratsbeschluss vom 8.5.2008 beschlossene Eintrittspreiserhöhungen für ABOs und Einzelkarten. Die noch abzuwickelnden Maßnahmen sind in der Planung und je nach Realisierungsfortschritt mit einer Zeitschiene versehen.

Um die entsprechenden Konsolidierungspotentiale auszuschöpfen sind nach Feststellung der Fa. ACTORI Investitionen unabdingbar.

Lt. Gutachten sind dies beginnend mit der Spielzeit 2008/2009 jährlich wiederkehrende Ausgaben in Höhe von ca. 255.000 €. ( im ersten Jahr zusätzlich ca. 50.000 € für Kauf und Einführung eines Controlling Systems und den Ausbau der technischen Infrastruktur im gewerblichen Bereich )

Die Aufteilung dieses jährlichen Betrages ergibt sich aus den o.a. Unterlagen  „Realisierungsstand ACTORI aufgrund des Ratsbeschlusses vom 14.6.07“

ACTORI hat festgestellt, dass als Grundvoraussetzung für eine Optimierung der Abläufe des Theaters  (vor allen Dingen im Bereich der Einnahme- und Sponsoringentwicklung ) ein

Marketingbereich eingerichtet werden müsse.

Über die Ausgestaltung der Arbeitsbereiche und die strategischen  und operativen Abläufe speziell beim Theater Hagen werden im Gutachten keine Vorschläge oder Leitlinien festgelegt. In sofern gibt es kein schlüssiges Marketingkonzept der Fa. ACTORI.

Es wurde die Unterstützung eines externen Beraters in Anspruch genommen um Anforderungsprofile, Ablaufgestaltungen und spezielle Inhalte vor allem im Bereich des Vertriebes (Kassengeschäfte und Verkauf von Vorstellungen) zu erarbeiten.

Die Verpflichtung erfolgte NICHT in Form eines Gutachtens, sondern wurde auf Honorarbasis (Stundensatz) vorgenommen. Diese Beratung ist abgeschlossen. Sie wurde durchgeführt durch die Fa. Tuchmann, Münster. Kosten sind in Höhe von ca. 9.000 € entstanden.

Die Deckung erfolgt durch die Investkosten lt. ACTORI-Gutachten.

Da durch die personelle Besetzung des Marketingbereiches in 2008 nur ein Teil dieses Betrages in Anspruch genommen wird, stehen hier entsprechende Mittel zur Verfügung.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 14.6.2007 wurden in der Abwicklung der beschlossenen Maßnahmen Prioritäten gesetzt. Hierbei war in erster Linie der Abbau der geforderten Personalkapazitäten vorrangig angegangen. Wie aus den beigefügten Unterlagen zu ersehen ist, wurden von insgesamt 15 Stellen bereits 11,5 Stellen sozialverträglich abgebaut. In Anbetracht der seit einiger Zeit bestehenden Diskussionsgrundlage über ein verändertes Betriebsmodell ist daher diese vergleichende Betrachtung bisher nicht abschließend vorgenommen worden.

Sollte der Rat am 19.06.08 den Vorschlag des Mentors zur Prüfung der neuen Organisationsform beim Theater beschießen, wird  eine intensive Aufarbeitung von möglichen Betriebsmodellen für das Theater erfolgen. In diesem Zusammenhang kann diese Betrachtung entsprechend mit eingearbeitet werden.


	46-02
	Auflösung Ballett / 

Alternativ: Gründung einer Theatergenossenschaft
	>500.000
	
	RAT
	rzbezeichnung
Summe
Stellen
Z



	46-03
	Theater/Orchester: Privatisierung Garderobendienst
	60.000
	17,0
	OB

(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung


	46-04
	Theater: Erhebung Garderobengebühr
	55.000
	
	RAT
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung


	47-01
	Historisches Centrum: Kürzung freiw. Leistungen
	10.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung


	47-02
	Historisches Centrum: Reduzierung Öffnungstage
	71.000
	
	RAT



	VB2-01
	Pauschale HH-Kürzungen bei allgemeinen Sachausgaben
	853.000
	
	OB

	GPR:

Welche Maßnahmen sind gemeint? Vorschlag ist so nicht beratungsfähig.

BfH:

Was würde geschehen, wenn diese Positionen um 20 % gekürzt würden?

Antwort

Die offene Formulierung der Frage ("diese Positionen") lässt eine konkrete Beantwortung leider nicht zu.


	VB2-02
	Einsparung Stelle EVOpark
	61.000
	1,0
	OB

	GPR:

Sind personalwirtschaftliche Maßnahmen geplant und wenn ja, welche?


	40-01
	Streichung Zuschüsse Landschulheime
	100.000
	
	RAT
	ur


	Fragen Grüne:

Gibt es Überlegungen für eine Nutzung bzw. Vermarktung der Schullandheime auch während der Schulferien?

Wie ist die Belegung durch Schulen aus anderen Gemeinden?

Antrag:


Der Zuschuss für Landschulheime wird nicht gestrichen, sondern über 10 Jahre auf einen Sockelbetrag von 50% der heutigen Zuschusssumme zurückgeführt. Nach fünf Jahren ist von den Trägervereinen ein Erfahrungsbericht einzuholen.

Begründung:

Die Funktion der Landschulheime als außerschulischer Lernort lässt sich nicht sinnvoll durch Angebote wie z.B. Aufenthalt in Jugendherbergen substituieren. Ein Basisangebot sollte daher erhalten bleiben.

Antwort:

Der Antrag ist abzulehnen.
Vorbemerkung:

Der Erste Beigeordnete und der Leiter Schulverwaltung sind mit den Vorständen der Trägervereine im Gespräch und haben verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation erörtert.

Frage 1

Nach den Belegungsplänen beider Häuser sind die Landheime bereits zu einem Teil der Ferienzeiten belegt.
Frage 2

Waldmannshausen in den Jahren 2004 bis 2008 mit 42,9%  der Übernachtungen Hagener Schulen oder Jugendgruppen laut Träger.

Meinerzhagen (2003-2007) zu ca. 62% mit Hagener Schulen belegt laut Träger.


	40-03
	Reduzierung Schulräume


	1.000.000
	?
	RAT
	ezeichnung
Summe
Stellen
Zu-st


	Frage 2

-Kurze Schulwege unter 2km Schulweg nach (gedachtem) Fortfall des Standorts.

-Entwicklung der Schülerzahlen der jeweiligen Grundschule.

-Höhe des Aufwands für künftig notwendige Sanierungsmaßnahmen.

(Im Arbeitskreis wurden diese Kriterien in der oben dargestellten Abfolge erörtert. Eine ausdrückliche Priorisierung ist nicht erfolgt.)
Frage 3

Fachkundige Hinweise zu diesen Themen könnte der Schulträger aus den Ergebnissen der Qualitätsanalysen gewinnen. Diese liegen bislang jedoch nur für wenige Grundschulen vor. Insoweit hat eine Berücksichtigung dieser inhaltlichen Kriterien nicht stattfinden können.

Frage 4

Bis auf zwei Schulen (Helfe und Spielbrink) bieten alle Städt. Grundschulen ein OGS-Angebot. Die Gruppenstärken und mögliche Alternativen sind in den vorliegenden Arbeitspapieren dargestellt.

Die Hauptschulen haben sich alle um eine Teilnahme am gebundenen Ganztagsbetrieb beworben. Nach der bestehenden Beschlusslage sollen die Hauptschulen Hohenlimburg und Ernst Eversbusch ausgebaut werden. (Ganztagsbetrieb ist zudem bereits gegeben an den Hauptschulen Dahl, Remberg und Vorhalle).
Frage 5

Die Anzahl der vorhandenen Klassenräume jeder Grundschule, aber auch die Zahl der Gruppenräume, Küchen- und Speiseräume ist den vorliegenden Unterlagen zu entnehmen. Dabei wurden gleichmäßig die Vorgaben der Musterraumprogramme für allgemeinbildende Schulen beachtet.

Frage 6

Die Stadt Hagen ist als Schulträger „Sachaufwandsträger“ und für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig. Die inneren Schulangelegenheiten liegen in der Kompetenz des Landes bzw. der Bezirksregierungen. Gleichwohl hat es Vorstöße gegeben, sich im Sinne einer erweiterten Schulträgerschaft und im Sinne einer Qualitätssteigerung des Standortfaktors Bildung an verschiedenen Projekten zu beteiligen. Ein regionales Bildungsbüro oder die Teilnahme an dem Modellvorhaben „Selbständige Schulen NRW“ konnten augrund der seit Jahren bestehenden Haushaltsprobleme nicht realisiert werden.

Lediglich ein Teilbereich, nämlich ein Schulentwicklungsfond, konnte mit Hilfe der Sparkassenspende eingerichtet werden.

Insoweit findet eine „innere Schulentwicklungsplanung“ nicht statt.

Die Abstimmung mit der Jugendhilfe ist im weiteren Verfahren vorgesehen.
Zusammenfassend muss schon aus finanziellen Erwägungen das Kriterium einer wohnortnahen Grundschulversorgung Vorrang haben, damit ersparte Betriebskosten nicht durch erhöhte Beförderungskosten aufgezehrt werden.


	43-01
	Schließung Bücherei Boele
	44.000

113.000
	2,5
	RAT
	zbez



	43-02
	Schließung Büchereien Haspe und Hohenlimburg

(Verwaltung: Verlagerung )
	217.000

76.000

(293.000)
	2,0

(0)
	RAT
	z

	GPR:

Gegen die Unterbringung in andere Gebäude gibt es keine Bedenken,  wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist. Fortfall von Leitungsstellen durch eine mögliche Schließung nicht nachvollziehbar. Mi den Schließungen sind Mehrarbeiten in der Zentrale zu erwarten, die einen Personalmehrbedarf erforderlich machen.
Antrag Grüne:

Aus dem Alternativen Beschlussvorschlag der Verwaltung ist der Punkt c) zu streichen.

Sollte dies nicht mehrheitsfähig sein, bitten wir um getrennte Abstimmung dieses Punktes.

Begründung:

Angesichts der PISA-Ergebnisse zur Lesekompetenz und den lautstarken Bekenntnissen der Landesregierung zur Stärkung der Stadtbüchereien verbieten sich weitere Zweigstellenschließungen. Dass die Stadt arm ist, darf nicht ernsthaft zu Lasten der Alphabetisierung der Bevölkerung gehen.

Antwort:

Der Antrag ist abzulehnen.


	43-03
	Amt für Weiterbildung und Medien: Kürzung freiw. Leistungen
	20.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD: Zustimmung


	52-01
	Schlüsselgewalt Spielbetrieb
	136.000
	
	(RAT)
	urzbez



	52-02
	Sportamt: Kürzung freiw. Leistungen
	34.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD: Zustimmung



	52-03
	Abbau von Sportplätzen
	172.000

172.000 – 912.000

+740.000
	
	RAT
	ezeichnung
Summe

	


	52-04
	Kürzung Investitionskostenzuschuss für vereinseigene Sportanlagen
	9.000

-9.000
	
	RAT

	Fragen Grüne:

Welche Vereine haben in den vergangenen fünf Jahren Mittel aus diesem Zuschusstopf erhalten?

Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern.

Antwort Mentor:

1. siehe Anlage 1 Vereinsliste

2. Der Verwaltungsvorstand meint, dass die eintretenden Konsequenzen von den Vereinen getragen werden können.

Antwort Fachamt

1. siehe Anlage 1 Vereinsliste
FDP:

Nach unserer Überzeugung muss dies aus der Sportpauschale bezahlt werden.



	52-05
	Kürzung Unterhaltungszuschuss für vereinseigene Sportanlagen
	31.500

-31.500
	
	RAT

	Fragen Grüne:

Welche Vereine haben in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig oder einmalig Mittel aus diesem Zuschusstopf erhalten?
Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern.

Antwort Mentor:

1. siehe Anlage 2 Vereinsliste

2. Der Verwaltungsvorstand meint, dass die eintretenden Konsequenzen von den Vereinen getragen werden können.

Antwort Fachamt

1. siehe Anlage 2 Vereinsliste
FDP: Sh. 52-04


	52-06
	Reduktion Zuschuss zur Förderung des Breitensports
	32.500

-32.500
	
	RAT

	FDP: Lehnt die FDP-Fraktion ab.



	55-01
	Kostenabsenkung Hilfe zur Pflege
	6.000
	
	(RAT)



	55-02
	Beratung statt Heimunterbringung Demenzkranker
	158.000
	
	RAT

	Nr.
Kurzb

	GPR:

Vorschlag der Verwaltung wird unterstützt. Steht im Einklang mit der Forderung des deutschen Ärztetages, die ambulante Pflege, die teilstationäre Angebote und betreute Wohngruppen stärker zu fördern.
Grüne: Zustimmung


	55-03
	Eingangsdiagnostik bei der Frühförderung
	25.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung


	55-04
	Fachbereich Jugend und Soziales: Kürzung freiw. Leistungen
	18.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD: Zustimmung


	55-05
	Kündigung Asylbewerberheim Voerder Str. 33
	40.000

10.000
	0,25
	RAT

	GPR:

Maßnahme wird zur Kenntnis genommen. Wo soll die Stellenkürzung erfolgen? 
Fragen Grüne:

Ist die Einwilligung der HGW in die Kündigung mittlerweile gesichert, oder gibt es diesbezüglich Signale?

Antwort:

Die HGW hat in Gesprächen mit der Verwaltung signalisiert das Mietverhältnis mit der Stadt Hagen unter der Voraussetzung aufzulösen, dass es zukünftig keine Einschränkungen bei der Gebäudenutzung gibt, die im Zusammenhang mit den Auflagen der Landesförderung aus dem Jahr 1994 stehen.

Deshalb wurde ein Entwidmungsantrag bei der Bezirksregierung  gestellt, dem mündlich schon zugestimmt wurde. 

Der schriftliche Bescheid wird in Kürze erwartet.


	55-06
	Kürzung Zuschuss Wohlfahrtsverbände um 15%
	106.000
	
	RAT



	55-07
	Kürzung Zuschuss an Jugendorganisationen
	30.000
	
	RAT
	CDU / SPD: Zustimmung
Grüne / FDP: Ablehnung


	VB3Ü-01
	Arbeitszeiterhöhung Beamte 

VB 3
	61.000
	1,5
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard


	18-01
	Abbau freiwilliger Zulagen
	106.000
	
	RAT
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: 

Verhandlungen sind erforderlich. Einige Zulagen werden bereits abgebaut.
Fragen Grüne:

Die verschiedenen in der Vorlage genannten Zulagen sind uns inhaltlich nicht bekannt. Wofür werden sie an wen gezahlt, und wann wurde das jeweils vereinbart?

Antwort:

Zu dieser Thematik hat die Verwaltung zuletzt zur Sitzung des Personalausschusses am 12.04.2004 berichtet. Auf die als Anlage 3 beigefügten Beschreibungen der betroffenen Zulagenarten wird vollinhaltlich Bezug genommen. Im Hinblick auf die Zulagen im Hausmeisterbereich ist die GWH wegen der von dort einzuleitenden Aktivitäten informiert.


	18-02
	Preiserhöhung Kantine
	25.000
	
	OB



	18-03
	Streichung Jahresveranstaltung Jubilare und Pensionäre
	15.000
	
	OB

	GPR:

Ist bedauerlich und traurig, wenn der größte Arbeitgeber in Hagen für verdiente und ausgeschiedene Mitarbeiter diese Veranstaltung streicht. Um Kosten zu senken, könnte alternativ die Durchführung in einem eigenen Objekt (Gesamtschule, UFO) sowie die Bewirtung durch die eigene Kantine  geprüft werden. Ebenso könnte der musikalische Teil ebenfalls durch eigene Mitarbeiter durchgeführt werden.


	18-04
	Arbeitszeiterhöhung Tarifbeschäftigte
	900.000
	22,5
	OB

	Frage SPD:
Findet der Abbau ähnlich der Arbeitszeitverlängerung bei den Beamten ohne Konsequenzen und Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung statt?

Antwort:

Ja, da für die Erledigung der Aufgaben ein bestimmter Zeitanteil benötigt wird, konnten sich durch die Arbeitszeitverlängerung bei den Beamten, und dies gilt jetzt analog der Arbeitszeitverlängerung der Tarifbeschäftigten, bei gleichzeitiger Kürzung der Zahl der Stellen, logisch - bei gleicher Qualität und Quantität - keine Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung ergeben.

FrageGrüne[image: image1.emf]
Antwort:

Die hier vorgeschlagenen Größen wurden rechnerisch von der Verwaltung ermittelt und sollen im Stellenplan 2009 zu Stellenstreichungen führen.

GPR:

Welche Stellen sind betroffen? Welche Aufgaben fallen fort bzw. sollen umverteilt werden? Welche personalwirtschaftlichen Maßnahmen sind vorgesehen?


	18-05
	Senkung Beitrag Arbeitslosenversicherung
	260.000
	
	OB
	Feststellung:

Es handelt sich nicht um eine Konsolidierungsmaßnahme. Folgen gesetzlicher Veränderungen sind im Haushalt und der Finanzplanung darzustellen.

FDP:

Dies stellt kein eigenes Sparvolumen dar, sondern sollte mit der aktuellen Lohnerhöhung verrechnet werden.

BfH: Was würde geschehen, wenn der Rat dies ablehnen würde?

Antwort: 

Der Beschluss müsste vom Oberbürgermeister beanstandet werden, da es sich um die Umsetzung eines Gesetzes handelt.

Grüne: Zustimmung


	24-01
	Optimierung der Forstwirtschaft
	23.000
	
	OB



	31-01
	Schließung Bürgeramt Dahl
	19.000
	0,5
	RAT


	Fragen Grüne:

Wurden im Zuge der Überlegungen zur Schließung von Bürgerämtern organisatorische Alternativen geprüft, z.B. rotierende Öffnungszeiten in den dezentralen Bürgerämtern mit „reisendem“ Personal oder Kooperationsvereinbarungen mit lokalen Einzelhändlern im Bezirk, die z.B. im Sinne des „Dorflädchen“-Modells Formularservice oder einfache kommunale Dienstleistungen mit anbieten könnten? Gibt es Einschätzungen über die Machbarkeit und den Einspareffekt solcher Modelle?

Antwort:

Aufgrund der bestehenden Ratsbeschlüsse über das Konzept Bürgerämter sind derartige Überlegungen weder bisher noch im Zusammenhang mit der vorliegenden Konsolidierungsmaßnahme verfolgt worden.


	31-02
	Schließung weiterer Bürgerämter
	400.000
	10,0
	RAT
	u

	GPR:

Stellenreduzierungen nicht nachvollziehbar, zumal die Fallzahlen durch eine Zentralisierung nicht sinken. Erneute Veränderung der Jahresarbeitszeiten nicht nachvollziehbar. Bisheriges Gesamtkonzept einer bürgernahen Verwaltung wird rückgängig gemacht.


	32-01
	Stelleneinsparungen Ordnungspartnerschaft


	


	7,5
	RAT


	GPR:

Politische  Entscheidung  über Aufgabenverzicht erforderlich. 


	32-02
	Ordnungsamt: Freigabe Gewerbedatei
	15.000
	0,5
	OB

	GPR:

Welche Stelle ist konkret gemeint. Welcher Mitarbeiter ist betroffen? Ist ein entsprechender Aufgabenverzicht mit dem Stellenfortfall verbunden?


	32-03
	Zusammenlegung Standesamtsbezirke
	22.000
	0,5
	RAT

	GPR:

Politische Entscheidung erforderlich. Bevor ein Stellenabbau beschlossen wird, ist eine Personalbemessung durchzuführen. 


	32-04
	Verbessertes Einnahmenmanagement
	400.000
	
	OB

	Fragen Grüne:

Wir bitten um Erläuterung, wie ohne vermehrten Personaleinsatz so einfach 400.000 € zusätzlich erwirtschaftet werden können. 
Dies erscheint kaum glaublich und lässt die Frage offen, warum nicht längst so verfahren wird? 

Wie hoch sind die Einnahmen zur Zeit?

Antwort:

Frage 1:

Mit den  Maßnahmen zur Verbesserung des Einnahmemanegements, die bereits installiert sind, wurden jährlich 400.000 € mehr erwirtschaftet als ursprünglich angenommen. 

Eine wichtige Erkenntnis liegt jedoch in der Beobachtung, dass die anfangs hohe Zahl der Überschreitungen an den Stellen regelmäßiger Überwachung allmählich sinkt und sich schließlich auf einen relativ konstanten Wert einpegelt. Die Maßnahmen haben insofern klar gezeigt, dass durch intensivere Überwachung die Unfallgefahr reduziert und die Verkehrssicherheit erhöht werden kann. Die Höhe der künftigen Einnahmen ist allerdings ausgesprochen schwierig zu prognostizieren. 

Frage 2:

Einnahmen Jan.-Mai 2008 
=
1.083.289,00 Euro

Personalkosten im gl. Zeitraum 
=
189.166,67 Euro

Netto-Ertrag somit 
=
894.122,33 Euro


	37-01
	Eigenerstellung Geschoss- und Fluchtpläne
	13.000
	
	OB
	CDU / SPD / Grüne: Zustimmung



	37-02
	Kostenersatz Auslösung von Brandmeldern
	30.000
	
	RAT

	Fragen Grüne:

Was ist mit „nicht bestimmungsgemäßem Auslösen einer Brandmeldeanlage“ gemeint? Geht es um mutwilliges Betätigen von Feuermeldern in Schulen oder Rauchen auf der Behördentoilette? Wer würde dann jeweils zur Kasse gebeten?

Antwort:

Der § 41 Abs. 2 Nr. 5 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung eröffnet den Gemeinden, vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage einen Kostenersatz zu erheben, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen Auslösung war.

Bestimmungsgemäße Aufgabe einer Brandmeldeanlage ist es, ein Schadenfeuer zu melden.

Dabei handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff.
Nach gefestigter Rechtssprechung dürfte ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch einer Brandmeldeanlage vorliegen, wenn die Brandmeldeanlage auslöst, weil z. B.

· verbotswidrig geraucht wird

· verbotswidrig oder nicht sachgerecht in den durch die Brandmeldeanlage geschützten Räumen gearbeitet wird (z. B. Schweißen, Trennen und Funkenflug).

Des Weiteren liegt ein nicht bestimmungsgemäßes Auslösen vor, wenn durch die Brandmeldeanlage wegen fehlender oder mangelnder Wartung sowie Verwendung von Meldern mit falscher Brandkenngröße die Alarmmeldung verursacht wird.

Kostenpflichtig ist die im 1. Satz genannte Personengruppe, das schließt nicht aus, dass die Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage privatrechtliche Ansprüche gegenüber den tatsächlichen Verursachern der Brandmeldung haben.

Das vorsätzliche grundlose Betätigen eines Feuermelders (böswilliger Alarm) ist bereits kostenpflichtig.

Der Kostenersatzbescheid ergeht gegenüber dem Straftäter, weil die missbräuchliche Nutzung einer Notrufeinrichtung strafbewährt ist.


	53-01
	Gesundheitsamt: Ersatzmaßnahmen HSK 2008:

-Stellenfortfall med. Ass. Hlbg.

- Zuschusstreichung AIDS-Hilfe

- Zuschussneuregelung ambul. Suchthilfe
	80.000

42.000
	1,0
	RAT
	ung
Sum

	Begründung:

In den verschiedensten Aufgabenbereichen ist es zunehmend üblich, kommunale Aufgaben von privaten Trägern durchführen zu lassen. Im Sozialbereich ist dies weit verbreitet. Insofern verwundert es schon, wenn hier ein „Sparvorschlag“ unterbreitet wird, der einen privaten Träger existentiell gefährdet, welcher in erheblichem Umfang ehrenamtliche Mitarbeiter für eine Aufgabe gewinnt, die in öffentlicher Trägerschaft kaum in der gleichen Breite und Kompetenz wahrgenommen werden kann. Angesichts des Umstandes, dass praktisch der gleiche Einspareffekt, den man durch die Zuschussstreichung erreichen will, durch einen Stellenwegfall auf städtischer Seite zu erzielen ist – was zudem ein personalwirtschaftlich gewünschter Effekt wäre – , gibt es keinen Grund, eine funktionierende Institution wie die AIDS-Hilfe Hagen zu gefährden, die der Stadt zu gleichen Kosten eine bessere Aufgabenerfüllung sichert.

Antwort:

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation bei der Stadt Hagen hat 53 in der Vergangenheit bereits intensiv alle Möglichkeiten der Konsolidierung im Bereich des Gesundheitsamtes ausgeschöpft. 

Im Zuge der Konsolidierung wurde bereits die Einstellung der Zuschusszahlung Aidshilfe unter dem Sparzwang angeboten, als Maßnahme in das HSK 2007 aufgenommen und entsprechend von den politischen Gremien verabschiedet.
Die Aids-Hilfe e.V. Hagen leistet mit hohem Engagement nicht nur für die Stadt Hagen selbst sondern besonders auch im überregionalen Bereich hervorragende Arbeit, u.a. Internet-Foren und Beratung von Hilfesuchenden, die nicht aus Hagen stammen. 

Die Aids-Hilfe Hagen e.V. hat mit einer Vielzahl von ehrenamtlichen Kräften ein „Netz“, das weit über die Grenzen von Hagen hinausgeht, aufgebaut.
Der Vorschlag der Aids-Hilfe Hagen e.V. als Gegenvorschlag zur Einsparung des städt. Zuschusses beinhaltet, den Zuschuss in Höhe  von ca. 26 500 € über das Jahr 2008 weiterhin an die Aidshilfe zu zahlen und auch den restlichen Landeszuschuss weiterhin an die Aidshilfe weiterzuleiten. (Lt. Auskunft der Aidshilfe sei der Landeszuschuss bis 2011 in der bisherigen Höhe von 57.448 € gesichert). Die Aufgaben, die bisher von einer städtischen Mitarbeiterin wahrgenommen werden, sollten dann der Aidshilfe- Hagen e.V. übertragen werden. 

Hauptamtliche Mitarbeiter der Aidshilfe Hagen e.V. wollen dann an drei halben Tagen pro Woche verbindlich Sprechzeiten im Gesundheitsamt für Testberatung – ungefähr 9-12 Stunden übernehmen (Nutzung von Büro, Internet und Telefon im Gesundheitsamt -aufgrund technischer Vorraussetzungen ist eine Weiterleitung eingehender E-Mails und Telefonate von der Aidshilfe ins Gesundheitsamt möglich).

Aus Sicht der Aidshilfe würde dann nur noch die reine Testdurchführung im Labor als Aufgabe beim Gesundheitsamt verbleiben.

Bei diesem Vorschlag würde zwar die Möglichkeit bestehen, eine ¾ Stelle beim Gesundheitsamt abzubauen. Diese Stelle könnte dann theoretisch beim Gesundheitsamt aufgegeben werden, würde aber für die Stadt keinerlei Einsparungen bewirken, da die Stelle der Mitarbeiterin bei der Stadt erhalten bleibt und somit keine Einsparungen bei den Personalkosten zu erwirken wären. Das Gesundheitsamt hat auch Sorgen, dass dann der Landeszuschuss von 19285€ jährlich für die Youthworkstelle nicht mehr der Stadt zur Verfügung gestellt wird.
53 geht davon aus, dass auch bei Streichung des städtischen Zuschusses an die AIDS-Hilfe die Wahrnehmung der Aufgaben der AIDS-Prävention für den Hagener Raum mit der vorhandenen Personalkapazität möglich sein wird. Folgen der Einsparungen sollten dann mehr die überregionalen Tätigkeiten betreffen, für die die Stadt Hagen aus Sicht des Gesundheitsamtes dann keine Zuschüsse mehr leisten kann, d.h. die Stadt erwartet eine schwerpunktmäßige Konzentrierung der Aufgabenwahrnehmung auf Hagen selbst. 

Der städtische Zuschuss könnte dann ab 2009 eingespart werden und die Konsolidierung könnte bereits ab 2009 realisiert werden.

Der Vorschlag der AIDS-Hilfe, durch Abbau der Stelle der Beraterin bei der Stadt Personalkosten einzusparen führt nicht zu konkreten Einsparungen, da aufgrund fehlender betriebsbedingter Kündigungen bei der Stadt die Personalkosten unverändert fortbestehen werden.

Außerdem würden durch die Nutzung von Büro, Telefon und Internet durch die Aidshilfe Hagen im städtischen Gesundheitsamt zusätzliche Kosten entstehen. Darüber hinaus ist die Frage der Dienst – und Fachaufsicht ungeklärt und das Problem der Raumkapazitäten im Rathaus II auch aufgrund des 1. Sparpaketes von hier nicht abschätzbar.

Das Gesundheitsamt muss daher trotz der hervorragenden Arbeit der Aidshilfe Hagen e.V. auf die Risiken dieses Vorschlags und den fehlenden Konsolidierungserfolg deutlich hinweisen.

Sollte dem Vorschlag – Einstellung der Zuschusszahlung Aidshilfe – von Seiten der Politik nicht gefolgt werden, dann sieht sich das Gesundheitsamt außerstande einen Ersatzvorschlag zu machen. 
FDP:

Lehnt die FDP-Fraktion ab und übernimmt die Fragestellung, den Antrag und die Begründung der Grünen.


	54-01
	Chemisches Untersuchungsamt: Aufgabenkonzentration / Einnahmeerhöhung
	3.000

8.000
	1,0
	OB


	GPR:

Maßnahmen müssen noch konkretisiert werden.

FragenGrüne:

Wird sich die Aufgabenerfüllung und die Prüfdichte durch die Maßnahme erkennbar verringern?

Antwort 

Die Antwort auf die Frage lautet: ja 

Die als Titel angeführte Maßnahme "Aufgabenkonzentration" wurde durch den Kooperationsvertrag aller im Regierungsbezirk Arnsberg im Bereich der Lebensmitteluntersuchung beteiligten Ämter am 01.04.2008 vertraglich beschlossen. Hiermit verbunden ist eine Aufgabenverteilung auf alle beteiligten Dienststellen, was zu einer gleichmäßigen Verteilung der anfallenden Untersuchungsaufgaben führen wird. Grundlage dieses Vertrages waren die jeweilige Personal- und Haushaltsstruktur 2007. 

Die ohnehin knappe Personaldecke bei 54 - insbesondere durch Altersteilzeit-Abgänge im Jahr 2008 - führt zwangsläufig zu einer deutlichen Verringerung der Aufgabenerfüllung und der Prüfdichte je Probe. 

Einnahmeerhöhungen:

Hier bestehen bis Ende 2009 vertragliche Regelungen mit den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe, so dass bis Vertragsende sich keine Änderungen ergeben können. 

Hinweis:

Das CUA Hagen wird von einem Kuratorium geleitet, bestehend aus Stadt Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis und Märkischem Kreis. Die Umlagen errechnen sich über die Einwohnerzahlen. Der Anteil der Stadt Hagen beträgt derzeit 19,9 %. Alle haushaltsrelevanten und stellenplantechnischen Vorgaben bedürfen der Genehmigung des Kuratoriums. 
Von daher müssen auch die geplanten Maßnahmen vom Kuratorium genehmigt werden. 


	69-01
	Zuschussstreichung Verbraucherberatung
	80.000

-45.000
	
	RAT
	zbezeic



	69-02
	Stelleneinsparung
	30.000
	0,5
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard

Fragen Grüne zu 02+03:

Um welche Stellen soll es sich handeln, und welche Aufgaben sollen dafür entfallen?

Warum gibt (es im Gegensatz zu den mittelfristig angestrebten 5 Stellenfortfällen der Maßnahme 69-05) keine Stellungnahme des Fachamtes?

Wieso werden ohne Ansehen der Inhalte, die bei 69 fast in Gänze im Bereich der Pflichtaufgaben liegen, Stellen nur deswegen zur Streichung vorgesehen, weil rechnerisch noch Ersatzmaßnahmen für weggebrochene KoMa-Potentiale fehlen? Macht es sich das Dezernat da nicht etwas zu einfach?
Antwort:

Zu 1.: Bei Nr. 69-02 handelt es sich konkret um die bislang im Stellenplan 2007 vorgesehene 50%-Stelle 50002242 in der Abteilung Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt. Bei Nr. 69-03 um eine Stelle in der Abteilung Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde/Untere Abfallwirtschaftsbehörde, die nach bereits erfolgtem Ausscheiden des Abteilungsleiters aus dem Dienst im Rahmen einer Nachbesetzung in Form einer „Kettenbildung“ eingespart werden soll

Zu 2. Es handelt sich in beiden Fällen um Maßnahmen des bisherigen Konsolidierungsmanagements, die mit dem Vorstandsbereich und dem Fachamt am 02. und 10. April 2008 abgestimmt worden waren.

Zu 3. In anderen Bereichen der Verwaltung werden sich auch zukünftig die Einsparnotwendigkeiten auch auf die Erfüllung so genannter Pflichtaufgaben erstrecken. Bereits die Rahmenbedingungen bei der bisher erfolgten Haushaltskonsolidierung sahen vor, dass im Falle „wegbrechender Maßnahmen“ das Fachamt bzw. der betreffende Vorstandsbereich Ersatzvorschläge unterbreitet, damit das Sanierungsziel nicht gefährdet wird.


	69-03
	Stelleneinsparung als Ersatzmaßnahme HSK 2007
	62.000
	1,0
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard



	69-04
	Einschränkung Lokale Agenda 21; Lebensmittelüberwachung
	49.000
	1,0
	OB

RAT




	69-05
	Mittelfristige weitere Personaleinsparung
	200.000
	5,0
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard
BfH:

Wie viele Stellen können hier maximal eingespart werden? Wo spart das was? 

Antwort:

Die Einsparvorgabe berücksichtigt die bislang noch nicht vollständig erfüllten Konsolidierungsziele.

Stelleneinsparungen führen neben den jeweiligen Personalkostenanteilen auch zu entsprechend geringeren Sachkosten.


	HABIT-01
	Vertrieb des Rathauses 21
	250.000
	
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung

Fragen Grüne:

Das „Rathaus 21“ hat sich schon in den vergangenen Jahren nicht als hinreichend marktgängig erwiesen, um signifikante Einnahmeverbesserungen beim HABIT zu erzeugen. Wie kommt die Annahme zustande, hier seien Erlöse in der genannten Größenordung zu erzielen?

Antwort:

Das „Rathaus21“ befindet sich seit Mai 2007 im Echteinsatz bei der Stadt Hagen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Vermarktung der einzelnen Module durch die  vertraglich festgelegten Kooperationspartner (SAP, FernUni, AnInstitut iks) begonnen. Eine abschließende Bewertung, ob die Vermarktung erfolgreich ist oder sein wird und mit fortlaufenden strukturellen Einnahmen zu rechnen ist, wird frühestens zum Ende des Jahres 2009 getroffen werden können.

2007 wurden im Bereich der Beratung für das Produkt Rathaus21 rd. 40.000 € vereinnahmt; für 2008 wird ein Vertragsabschluss im 3. Quartal 2008 erwartet; das Rechnungsprüfungsamt der interessierten Gemeinde prüft gerade das Kaufangebot. Eine weitere Gemeinde hat Interesse signalisiert.

Der Betriebsausschuss des HABIT wird fortlaufend über die Aktivitäten und Vermarktungschancen unterrichtet.


	VB4-01
	Schließung von Info-Bereichen in beiden Rathäusern
	97.000
	2,5
	OB

	GPR:

Welche Stellen sind konkret  betroffen? Welche Aufgaben fallen fort bzw. sollen umverteilt werden? Welche personalwirtschaftlichen Maßnahmen sind vorgesehen? Bisheriges Gesamtkonzept einer bürgernahen Verwaltung wird rückgängig gemacht.


	VB4-02
	Arbeitszeiterhöhung Beamte VB 4
	108.000
	2,5
	OB



	VÜ-01
	Zentrale Vergabestelle
	250.000
	
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
Fragen Grüne:

Das Konsolidierungspotential aus der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle wurde schon im Jahr 2007 in der Lenkungsgruppe als überwiegend wegbrechend gemeldet. Wie kommt die Annahme zustande, hier seien Einsparungen in der genannten Größenordung zu erzielen?
Antwort: 

Rückfragen in den Gesprächen mit den Vorstandsbereich 4 zuletzt im April 2008 haben ergeben, dass das mögliche Potenzial anzupassen war. Das Fachamt hält die angegebene Einsparung für realisierbar.

Siehe auch Stellungnahme der Verwaltung vom 02.05.2008 zu dieser Maßnahme in der Vorlage.


	23-01
	Entgelterhöhung Postablagekästen
	18.000
	
	OB


	Die Verwaltung wird bei der Neuverhandlung darauf achten, dass möglichst die vorhandene Dichte an Postablagekästen im Stadtgebiet erhalten wird.

Begründung:

In jüngster Zeit hat die Post eine Reihe von Briefkastenstandorten geschlossen. Es steht zu befürchten, dass bei einer Entgelterhöhung weitere Standorte gefährdet sind. Ein Briefkasten in der Nähe ist eine wünschenswerte Infrastruktur, die Menschen bei der Wahl des Wohnortes durchaus berücksichtigen.

Antwort:

Der Antrag wird abgelehnt.

Der Vorschlag bezieht sich auf sogenannte Postablagekästen und nicht auf Briefkästen. Postablagekästen sind Auslieferungsstellen für Briefgut. Die Post deponiert in diesen Kästen das Briefgut für die Abholung durch die Briefträger.


	23-02
	Konzentration Verwaltungsstandorte
	>270.000
	
	RAT

	Feststellung:

Die gesamte Diskussion und Beschlussfassung im Jahr 2000 bezog sich ausschließlich auf die Unterbringung in der Innenstadt im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Rathauses und erfasste nicht die Aussenbezirke.
GPR:

Maßnahme wird zur Kenntnis genommen.

Wir fordern die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. Zusage wurde bereits erteilt. Wann werden die Arbeiten aufgenommen?


	23-03
	Parkgebühren für Lehrer
	150.000
	
	RAT

	Die Zustimmung erfolgt unter der Maßgabe, dass keine zusätzliche Parkraumbewirtschaftung erfolgt und die Umsetzbarkeit ohne großen Verwaltungsaufwand möglich ist.         
Grüne: Zustimmung

Frage SPD:

Mit welchem Verwaltungsaufwand für die Gebührenerhebung ist gerechnet worden und wie sollen die Forderungen im Streitfall durchgesetzt bzw. „illegales“ Parken verhindert werden?

Antwort:

Diese Maßnahme erfordert flankierend entsprechende Parkraumbewirtschaftungskonzepte; im Einzelfall werden Forderungen auch streitig durchgesetzt werden müssen, was jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenso wenig vorhergesagt werden kann, wie der für eine Gebührenerhebung letztlich erforderliche Personalaufwand.
BfH:

Wie soll die Herrichtung, Verwaltung und Kontrolle der Parkplätze vorgenommen werden?

Welche Kosten fallen für die Herrichtung, Verwaltung und Kontrolle an (Kosten bitte auflisten)?

Ist die Parkgebühr auch für städt. Mitarbeiter (Hausmeister, Büro, Reinigungskräfte, u.a.) vorgesehen?

Antwort:

Zu 1.: Dies ist Gegenstand der konkreten Umsetzungsschritte der Maßnahme 

Zu 2.: Diese Daten können konkret erst auf der Basis einer Umsetzungsplanung ermittelt werden und sind gegenwärtig nicht prognostizierbar.

Zu 3.: Ein Entgelt wird von jedem Stellplatznutzer erhoben werden müssen.


	23-04
	Pauschale Personaleinsparung FB Immobilien und Wohnen


	280.000
	7,0
	RAT

	Frage SPD:
Woraus resultiert die Annahme „tendenziell rückläufiger Aufgabenstellungen“ konkret in diesem Bereich und wie errechnet sich die Quote von 7 Stellen?

Antwort:

Kurzfristig kann sich der Aufgabenbestand, beispielsweise durch die vorgesehene Maßnahme „Konzentration der Verwaltungsstandorte“, vermehren. Mittelfristig und im Ergebnis der beabsichtigten Verkäufe von Immobilieneigentum wird sich der Aufgabenbestand reduzieren. Die Stelleneinsparung entspricht dem erwarteten Aufgabenrückgang.
GPR: Standard


	23-05
	Projekt Ruhrtal, 25% Sachkosteneinsparung
	5.000
	
	RAT
	CDU / SPD: Zustimmung
Fragen Grüne:

Das Fachamt führt an, diese Reduzierung sei „kontraproduktiv“. Welche Folgen werden konkret befürchtet?

Welche positiven Effekte ergeben sich für die Stadt Hagen aus ihrer Teilnahme am Projekt „Ruhrtal“? Ist diese Beteiligung möglicherweise durch die regionale Vernetzung und das Prestige dieses interkommunalen Projektes ertragreich genug, dass hier mit vergleichsweise wenig Investition viel erreicht wird?

Antwort:

Zu 1: 

Aus den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln werden die Geschäftsstelle des Projektes und die mit der Regionalen Initiative abgestimmten Teilprojekte finanziert. Die Reduzierung der Mittel führt zu empfindlichen Einbußen bei der anteiligen Finanzierung einzelner Projekte.        Zu 2:
Die Feststellung, dass hier mit vergleichsweise wenig Investition viel erreicht wird, trifft zu.


	61-01
	FB Stadtentwicklung/-planung: 3,5 kw-Vermerke durch interne Umorganisation
	52.700
	1,5
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard

Fragen Grüne:

Als Auswirkung wird eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten befürchtet. Für welche Aufgabenbereiche wird das konkret befürchtet? 

In welchem Ausmaß werden sich voraussichtlich die Bearbeitungszeiten verlängern?

Antwort:

Zu 1.: Nach dem sukzessiven Ausscheiden der betreffenden Stelleninhaber sind in den voraussichtlich betroffenen Aufgabenbereichen (zum gegenwärtigen Zeitpunkt wären dies folgende Bereiche: Verkehrsplanung, Techniker-Pool, Fachgruppe Einzelplanung und Fachgruppe Stadtteilplanung) zunächst entsprechende organisatorische Veränderungen einzuleiten.

Zu 2.: Inwieweit sich die Bearbeitungszeiten konkret verlängern könnten, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht spezifiziert werden; der Personaleinsatzplanung wird auf jeden Fall eine Prioritätensetzung vorausgehen.


	62-01
	Zusammenfassung Geodatenzentrum
	52.000
	1,0
	OB



	63-01
	Stellenfortfall Bauordnungsamt
	26.000
	0,5
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard

Fragen Grüne:

Ist der vom Fachamt angeführte Anstieg bei den Bauanträgen ein temporäres Phänomen, oder rechnet man seitens der Verwaltung mit einem dauerhaften Mehraufkommen?

In welchem Ausmaß führt der Anstieg an Bauanträgen zu erhöhter Arbeitsbelastung?

Antwort 

1. Trotz stagnierender Baukonjunktur und dem damit verbundenen kontinuierlichen Rückgang an Bauanträgen für Neubaumaßnahmen ist die Anzahl an eingereichten Anträgen von 2186 (2006) auf 2228 (2007) gestiegen. Dabei ist zu beachten, dass darunter nicht nur Bauanträge im eigentlichen Sinn zu verstehen sind, sondern auch Anträge auf Abweichungen nach BauO, Befreiungen nach BauGB, Eintragung von Baulasten und Teilungsgenehmigungen. Bauanträge im eigentlichen Sinn lagen 2006 und 2007 gleich bleibend bei 1385 bzw. 1384. Insbesondere beim Bauen im Bestand umfasst ein Bauantrag aber regelmässig zahlreiche „Nebenanträge“ zum Beispiel für Abstandflächenbaulasten oder Abweichungen im Brandschutz, die oft genauso bearbeitungsintensiv sind wie der eigentliche Bauantrag und i.d.R. als eigene Vorgänge geführt werden. Auch ändert sich die Struktur der beantragten Bauvorhaben: weniger Neubau, mehr Bauen im Bestand und Umnutzungen. Doch gerade das Bauen im Bestand ist mit einem besonderen Prüfaufwand verbunden: der Umbau einer kleinen Schule ist schwieriger zu beurteilen als der Neubau einer riesigen Lagerhalle „auf der grünen Wiese“. Da sich der Schwerpunkt der Bautätigkeit immer mehr auf das Bauen im Bestand verlagert, ist trotz reduziertem Neubauvolumen nicht mit einer wesentlichen Abnahme an Bauanträgen zu rechnen. Aber auch aus gestiegenen Anforderungen an die Rechtssicherheit von Baugenehmigungen ergibt sich Mehrarbeit. So wurde mit dem Bürokratieabbaugesetz I das Widerspruchsverfahren abgeschafft, was zu einer Verdreifachung an Klageverfahren geführt hat (von 7 auf 21 pro Quartal), die wesentlich bearbeitungsintensiver als Widerspruchsverfahren sind. Das Bürokratieabbaugesetz I ist zwar nur bis 2010 befristet, doch ist aufgrund der bereits erfolgten Umstrukturierung innerhalb der Bezirksregierung nicht damit zu rechnen, dass das Widerspruchsverfahren wieder eingeführt wird. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Bauordnungsamt aus Gründen der Gefahrenabwehr auch ordnungsbehördlich tätig ist und sich im zunehmenden Maße um Missstände an bestehenden baulichen Anlagen kümmern muss. Dies ist auch vor dem Hintergrund eines immer älter werdenden Gebäudebestandes ein ernst zu nehmendes Arbeitsfeld. Fazit: Auch wenn mittelfristig mit einem Rückgang an Bauanträgen im Neubau gerechnet werden kann, so bedeutet dies keine Reduzierung des Arbeitsaufkommens, weil auch das Bauen im Bestand zu neuen Bauanträgen führt und die eingereichten Anträge im Prüfaufwand anspruchsvoller werden. Die Anzahl an eingereichten Bauanträgen ist keinesfalls das einzige Indiz für die Arbeitsbelastung des Bauordnungsamtes: auch die ordnungsbehördliche Tätigkeit und der vom Gesetzgeber verursachte Anstieg von Klageverfahren führen zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeiten mit Außenwirkung.

2. Wie bereits erläutert, ist die Anzahl der Bauanträge nicht das einzige Kriterium für die Erhöhung der Arbeitsbelastung. Relevant ist im Endergebnis, ob das Bauordnungsamt alle eingehenden Vorgänge in angemessener Zeit bearbeiten kann. 2007 ist erstmals beobachtet worden, dass aufgrund vergangener Personaleinsparungen weniger Bauanträge beschieden werden konnten als eingereicht wurden, also ein Rückstau aufgebaut wird: bei 1384 eingehenden Vorgängen wurden nur 1344 beschieden. Für eine detaillierte Darstellung des Sachverhaltes verweise ich auf den Jahresbericht des Bauordnungsamtes, der im StEA vorgestellt wurde. Der geforderte Stellenfortfall würde folgerichtig zu einer Erhöhung der Arbeitsbelastung und daher zu einem weiteren Rückstau führen, der aber nur schwer quantifizierbar ist. Das Bauordnungsamt ist nicht überbesetzt.


	66-01
	FB Planen/Bauen, pauschale Personaleinsparung
	200.000
	5,0
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard
Fragen Grüne:

Als Auswirkung wird eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten mit Außenwirkung befürchtet. Für welche Aufgabenbereiche wird das konkret befürchtet?

In der Stellungnahme der Verwaltung wird angegeben, dass bei Priorisierung von Großbaumaßnahmen zukünftig „andere kleinere Maßnahmen vor allem der Bezirksvertretungen“ zurückstehen müssten. Rechnet die Verwaltung damit, dass in Zukunft angesichts der bestehenden Haushaltsrestriktionen noch viele Großprojekte ihre Aufmerksamkeit beanspruchen werden?

Antwort:

Zu. 1:

Die organisatorischen Veränderungen wurden bereits umgesetzt. Die im Konsolidierungsvorschlag angesprochenen 5 Mitarbeiter mit Altersteilzeit-Verträgen sind zudem nicht in den Aufgabenfeldern Planung u. Neubau tätig, sondern in Unterhaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsbereichen, also in Aufgabenfeldern, die keinen Rückgang erfahren werden. Gleichwohl arbeitet 66 daran, durch Veränderungen der Aufgaben-Zuschnitte u.Ä. den Fortfall der einen oder anderen Stelle zu ermöglichen.
Zu 2:

Zur Frage 2 ist vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen zu antworten, dass die Verwaltung in Zukunft nicht mehr mit vielen Großprojekten rechnet, dies aber aufgrund der gerade bei diesen Projekten hohen Fremdvergabeanteile keine Auswirkungen auf eigenes Personal hat (s.o.) Die "Unmenge" von Arbeitsaufträgen aus den (bzw. einzelnen) Bezirksvertretungen in Form von Planungen u.o. Kostenermittlung für "Wünsche" der BV's, die keine Finanzierungs- und somit auch Realisierungsperspektive haben, ist ein langjährig bekanntes und oft diskutiertes "Unwesen", dessen "die Verwaltung" bisher aber noch nicht Herr werden konnte.


	67-01
	Einsparung im Friedhofswesen
	58.000
	1,5
	RAT



	67-02
	Erhöhung KAG-Beiträge


	10.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD:  Zustimmung
FDP: Lehnt die FDP-Fraktion ab.


	67-03
	Neuausrichtung der Grünflächenpflege
	117.000

(-117.000)
	
	RAT

	SPD:

Die bereits jetzt reduzierten Stauden- und Wechselbepflanzungen werden beibehalten. Dieser Restbestand an Grünbepflanzungen ist für ein Minimum an positivem Stadtbild unverzichtbar. 
Frage SPD:

Wie verträgt sich der Vorschlag mit Ziffer 18 der sonstigen Maßnahmen zum Luftreinhalteplan?
Antwort 

Die Neuausrichtung der Grünpflege hat das Ziel, aufwendig zu pflegende Blumenrabatte in Rasenflächen umzuwandeln. Es erfolgt somit keine Flächenversiegelung.

Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass bei einem Teil der Staudenflächen und bei allen Wechselbepflanzungen in den Wintermonaten die Vegetation eingezogen bzw. nicht vorhanden ist. Somit stellen sich die Flächen bei Umwandlung in Rasenflächen ganzjährig als geschlossene Vegetationsflächen dar, was letztlich den Schluss zulässt, dass diese Maßnahme nicht im Gegensatz zum Luftreinhalteplan steht.

CDU:

Was berechnet die Stadt für 1ha Rasenpflege?

Der Standard bei der Rasenpflege ist folgendermaßen definiert :

Die Intervalle der einzelnen Schnitte werden so gewählt, dass das Rasenschnittgut nicht aufgenommen werden muss und dennoch keine Narbenschäden durch aufliegendes Schnittgut entstehen. 

Die durchschnittliche Anzahl der Schnitte beläuft sich jährlich auf ca. 10

Der derzeitige Einheitspreis aus der B.A. 2006 beläuft sich auf 0,03 € / qm je Schnitt

Pflegekosten für 1 ha Rasenschnitt je Jahr 3.000 €
Je nach Lage und Beschaffenheit sind noch individuell Kosten für

· Laubbeseitigung

· Müllbeseitigung

· Winterdienst und Anliegerreinigung auf angrenzenden Gehwegen 

· Sicherungsmaßnahmen bei Mäharbeiten im Straßenbereich

· Nachsaaten

  Einzuplanen


	67-04
	Parkzeitenausweitung City
	39.000

(-39.000)
	
	RAT
	z



	67-05
	Weitere Parkscheinautomaten in den Boele, Haspe und Hlbg.
	217.000

(-217.000)
	
	BVen
	zeic

	Frage SPD:

Aus vielen Beratungen sind die Probleme des Einzelhandels in den Nebenzentren hinlänglich bekannt. Wurde dies bei dem vorliegenden Vorschlag berücksichtigt und wenn ja, wie?

Antwort:

Ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Parkgebühren und den Problemen des Einzelhandels ist wissenschaftlich nicht erwiesen.


	GWH-01
	Zuschussreduzierung GWH
	1.800.000
	
	(RAT)
	CDU / SPD / Grüne / FDP: Zustimmung


	VB5Ü-01
	Bauordnungsamt: Arbeitszeiterhöhung Beamte
	21.000
	0,5
	OB
	CDU / SPD: Zustimmung
GPR: Standard
Fragen Grüne:

Als Auswirkung wird eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten mit Außenwirkung befürchtet. Da dies eine durch Arbeitszeiterhöhung verursachte Stellenstreichung ist, überrascht diese Angabe: Bei allen anderen aufgrund von Arbeitszeiterhöhungen zustande kommenden Stellenstreichungen im Sparpaket sind keine Auswirkungen definiert. Das ist auch folgerichtig, da sich ja theoretisch durch die Arbeitszeiterhöhung der vorhandene Arbeitsanfall zwar auf weniger Schultern verteilt, die dafür aber pro Person mehr Arbeitszeit zur Verfügung haben. Wie kommt es, dass diese Gleichung gerade im Bauordnungsamt nicht aufgehen soll?

Antwort:

Richtig ist, dass durch die Arbeitszeiterhöhung bei Beamten trotz Streichung einer halben Stelle rein rechnerisch genauso viele Arbeitsstunden erbracht würden wie vorher. Gleichwohl wird es aufgrund der kontinuierlich steigenden Anforderungen und der zunehmenden Anzahl an Vorgängen (siehe auch Antwort zu Nr. 63-01) zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeiten kommen, wenn beim jetzigen „status quo“ des Personalbestandes auf eine weitere halbe Stelle verzichtet wird.


	VB5Ü-02
	Prozessoptimierung FB Planen/Bauen 
	62.100
	1,5
	OB

	Fragen Grüne:

Ist die Prozessoptimierung mit den daran hängenden Stellenfortfällen Bestandteil des MoVe-Prozesses, oder findet dies unabhängig von einer übergeordneten Verwaltungsreformplanung statt?

Antwort:

Zum ersten Teil der Frage: Nein.

Zum zweiten Teil der Frage: Ja.


	VB5Ü-03
	VB 5: Pauschale Personaleinsparung
	200.000
	5,0
	OB

	Fragen Grüne:

Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern. Wo und in welchen Ämtern sollen konkret welche Aufgaben nicht mehr oder weniger intensiv erledigt werden?

Antwort:

In welchem Aufgabenbereich sich konkret die für den gesamten Vorstandsbereich vorgesehene Stelleneinsparung auswirken wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht dargestellt werden. Nach der grundsätzlichen Entscheidung über die konkreten Stellenfortfälle sind organisatorische Veränderungen einzuleiten sowie die nötigen Personaleinsatzplanungen anzupassen
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